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Vorwort 

Im Februar 2005 luden die Herausgeber mit freundlicher Unterstützung der 
Fritz-Thyssen-Stiftung Rechtswissenschaftler und Theologen zu einem ,,bi 
disziplinären Streitgespräch" zur Menschenwürde an die Forschungsstätte 
der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg ein. Die Tagung 
wurde in bewußter Reduktion des transdisziplinären Menschenwürdedis 
kurses auf einen Dialog zwischen zwei Fakultäten angelegt, um gerade die 
Nahtstelle zwischen Theologie und Rechtwissenschaft exemplarisch be 
leuchten zu können. Schnell kristallisierte sich freilich heraus, daß der 
Streit sich weniger entlang disziplinärer Grenzen als vielmehr entlang 
unterschiedlicher Vorverständnisse austrug. Der vorliegende Band doku 
mentiert Konsens und Dissens zweier Disziplinen zu einem, wenn nicht 
dem Zentralbegriff unserer säkularen Verfassungsordnung. 

(Erst) Während der Tagung zeigte sich, daß die Ideengeschichte der 
Menschenwürde zu Teilen gut kartographiert ist, in weiten Bereichen je 
doch auch terra incognita bildet. Dr. Stephan Schaede erklärte sich deshalb 
bereit, diese Forschungslücke mit einer eingehenden Untersuchung zu 
füllen. Wegen der Quantität und Qualität seiner Studie verzichteten die 
Herausgeber darauf, diese durch einen rechtswissenschaftlichen Beitrag 
zur Ideengeschichte zu spiegeln. Auch im Ausblick ist nur eine Disziplin 
vertreten, um Redundanzen zu vermeiden und den Umfang des Bandes 
nicht ausufern zu lassen. 

Unser Dank gilt den Autoren für die ausgezeichnete Zusammenarbeit, 
cand. iur. Maximilian Bauer für das Korrekturlesen der Manuskripte, Prof. 
Dr. Horst Dreier, Universität Würzburg, und dem Direktor der Evangeli 
schen Akademie der Pfalz, Pfarrer Volker Hörner, als Kuratoren der FEST 
für die Erstellung der Gutachten zur Aufnahme in die Reihe Religion und 
Aufklärung sowie Dr. Henning Ziebritzki und Bettina Gade für die verle 
gerische Betreuung. 

Berlin, Aschermittwoch 2006 Petra Bahr & Hans Michael Heinig 
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Fremdwahrnehmung 

Die Menschenwürde des Fremden 
und die Fremdheit der Menschenwürde 

PHILIPP STOELLGER 

,,Fremdes läßt sich in keine Ordnung einbeziehen, so offen und 

flexibel sie sich geben mag". 

W aldenfels 1 

,,Was leitet die Vernunft zur Idee von Gott, nicht als Naturwesen 
sondern moralischem Wesen u. der Einheit desselben Freyheit und 
Gesetz deren Vermögen die Personlichkeit ausmacht durch die sich 
der Mensch als moralisches Wesen von allen Naturwesen ausnimmt. 
Hierin liegt eine Würde: er kann sich nichts vergeben ( categ. impe 
rat) und durch die er sich ihm selbst verantwortlich macht. Ein mora 
lisches Wesen welches als verpflichtend aber von keinem andern 

verpflichtet gedacht würde wäre Gott". 

Kant2 

Horizont und Perspektive 

Menschenwürde aus dem w esen' des Menschen' zu begründen, wirft 
p ' ' robleme auf. Denn die biblische Frage , Was ist der Mensch?'3 hat in 

1 B. Walden/els, Topographie des fremden. Studien zur Phänomenologie des fremden 
1, 1997, S. 126. 

2 I. Kant, AA XII, S. 124. 
3 Hiob 7, 1 7 ,, Was ist der Mensch, daß du ihn groß achtest und dich um ihn beküm- 

m~rst?"; Hiob 15,14 ,,Was ist der Mensch, daß er rein sein sollte, und daß der gerecht 
sem sollte, der vom Weibe geboren ist?"; Ps 8,5 ,,Was ist der Mensch, daß du seiner 
gedenkst, und des Menschen Kind, daß du dich seiner annimmst?"; vgl. Heb 2,6; Ps 
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hellenistischer und christlicher ebenso wie in humanistischer und neuhu 
manistischer Tradition in der Regel Substantialismen provoziert, Behaup 
tungen über die ,Substanz' des Menschen, die von einer vorausgesetzten 
Metaphysik zehren. So zu fragen, heißt die Antworten zu präjudizieren, 
etwa daß der Mensch ein Vernunftwesen, ein soziales Wesen oder das 
Ebenbild Gottes sei. Dann aus der Vernunft, der Sozialität oder dem Glau 
ben auf die Würde des so bestimmten ,Wesens' zu folgern, mag zwar 
schlüssig sein, bleibt aber unhintergehbar zirkulär - und wird dann stets 
nur den überzeugen, der schon überzeugt ist. Man schreibt zuvor in die 
Wesensbestimmung ein, was man daraufhin aus ihr zu folgern gedenkt. 
Von derselben Art ist bekanntlich auch der schlechte Schein eines Natur 
rechts, bei dem zuvor in den Naturbegriff eingeschrieben werden muß, was 
man daraufhin aus ihm zu folgern gedenkt. Was in dieser Hinsicht längst 
als vergangen, wenn nicht sogar vergessen, gilt, ist in Hinsicht auf die 
,Menschenwürde' noch aktuell. 

Und das nicht ohne Grund. Denn die Menschenwürde mag man ,remoto 
J?eo' begreifen, aber nicht ohne weiteres , sola ratione'. Hier gilt vermut 
lich ,non sine traditione'. Denn auch wenn man keine bestimmte Tradition 
wie die des ,christlichen Abendlandes' dafür in Anspruch nehmen will, 
kann man nicht auf die Traditionen, in denen wir leben, zur Gänze verzich 
te?. Es wäre nicht nur abstrakt, es wäre noch nicht einmal möglich. Wenn 
wir nolens volens ,in Geschichten verstrickt' sind, können und sollten wir 
von d~nen nicht absehen, wenn es um die ,Menschenwürde' geht. So sinn 
voll die kommunikative Regel ist, für Andere nicht ohne weiteres geltend 
zu machen, was der eigenen Tradition entstammt, so wäre diese Regel zu 
ergänzen, daß man Anderen doch ansinnen und gegebenenfalls auch zumu 
ten kann, was sich in der eigenen Tradition bewährt hat. 

Aber damit bliebe man hermeneutisch gesehen noch bestimmt vom Pri 
mat des ,Eigenen', aus dem man folgert, redet und handelt gegenüber An 
deren. Das mag die Regel sein. Aber in Grenzlagen der Verständigung, 
zumal am Problem des Anfangs, den das Recht mit der Menschenwürde 
macht, herrscht ein , begründungstheoretischer Ausnahmezustand'. Über 
den souverän zu verfügen, vermag nur, wer unangefochten wäre von der 
Fremdheit des Anderen, dem doch nach Möglichkeit auch einleuchten soll, 
was man selber für plausibel hält. 

Wird substantialistisch zu fragen und erst recht so zu antworten kritisch, 
und wird im Gefolge der Kritik die eigene Tradition ,partikular', wird in 
der Regel auf eine rationale ,Formalisierung' gesetzt, sei sie kantischer, 

144,3 ,,Herr, was ist der Mensch, daß du dich seiner annimmst und des Menschen Kind, 
daß du ihn so beachtest?"; Sir 18,7 ,,Aber was ist der MenschrWozu taugt er? Was kann 
er nutzen oder schaden?". Vgl. I. Kant, AA VII, S. 399, 400, 412; IX, S. 25; XI, S. 429. 
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hegelscher oder analytisch-philosophischer Art. Nur überrascht das gerade 
in Fragen der Menschenwürde. Das Menschenrecht mag man als formales 
System der Interaktion reduzieren, die phänomenale Materialität der Wür 
de hingegen wird sich dem entziehen und aus einer rein formalen Argu 
mentation nicht folgen können - wenn man sie nicht schon vorausgesetzt 
hätte. 

Die Alternative scheint klar - und etwas aporetisch: die Menschenwür- 
de substantialistisch oder aber rein formal zu verstehen. Während ersteres 
partikular zu werden verspräche, wenn nicht marginal, läuft letz.teres Ge 
fahr die irritierende Materialität' der Menschenwürde zu verspielen: das 

' ' . ' . h b t an ihr was nicht nur innerhalb der Grenzen remer Vernunft sic eweg , 
sonde~ diese Grenze~ überschreitet oder sogar fraglich werden läßt. Das 
kraft der ,Bedingungen der Möglichkeit' für unmöglich zu erklären, würde 
zuviel ausschließen. 

Stattdessen wird im folgenden ein anderer Umgang mit dem genannten 
,Ausnahmezustand' vorgeschlagen. Statt auf eine humanistische ( o~er 
neuhumanistische) Bestimmung ,des' Wesens ,des' Menschen zu rekurne- 

1 b .. den' soll versucht ren und statt sie , sola ratione' rein forma zu , egrun , 
4 

. 

werden, im Zeichen eines ,Humanismus des anderen Mensche~' (Levm.~s) 
über die Menschenwürde nachzudenken. Das mag vielleicht mcht der gan 
gigste Weg sein, aber er sollte sich im folgenden als durchaus gangbar 
erweisen. 

. .. . M h . ht als Substanz Monade Kennzeichnend dafür ist, den ensc en me ' . 
. . d s seiner ottenbetr ge- oder autonomes Subjekt zu bestimmen, son em au . 'JP 

· 'b'l't"t di ihn der Antast- genüber Anderen genauer noch: aus semer Passi 1 i a , ie .. 
. ' . ß · h die Menschenwurde barkeit aussetzt Gerade angesichts dessen mu sic 

. · . . . hl. ßt Das heißt phänomenolo- , bewähren' mdem sie sich zeigt und ersc 1e · 
. h ' . ß ih Ph" nalität evident werden. Metho- gisc gesprochen: hier mu 1 re anome 
. d G ahrwerden des Anderen disch folgt daraus Menschenwürde aus em ew . d 

zu verstehen. We~n das sich angesichts dessen nicht erschließt:. "? ~n 
wann dann? Wenn dann wird man in diesem leibhafti.gen _Yerhaltms der 
Verantwortung ge~enüber dem Anderen gewahr - v.ielle~~ht sogar .. b:~ 
Verantwortung für ihn, zumindest in dem schlichten S1~~, 1 m gegenu 
den Schutz seiner Menschenwürde nicht unterlassen zu konnen. . R l ti 

Menschenwürde ist keine substantielle Eigenschaft, sondemf.~m. he ,a z 
. . . . d M hen an und ur sic zu onsprädikat. Das heißt sie ist mcht em ensc '. . V 

eigen, sondern eine V~rhältnisbestimmung. Das mit ihr bDes.tlmUmte ta::~ 
h lien Anderen 1e ' nan hältnis ist das zu den anderen Mense en, zu a h fü d Verhält- 

barkeit' ist bezeichnenderweise eine sprechende Metap er ur as 

4 E. Levinas, Humanismus des anderen Menschen, 1989. 
5 Vgl. Levinas (o. Fußn. 4), S. 93ff. 

~~-----------.111111111 
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nis zum Anderen, dessen Würde nicht anzutasten ist, sowenig er der eige 
nen zu nahe treten darf. 

Dieses Verhältnis ist nicht eine Bestimmung fugenlos mit sich identi 
scher ,transzendentaler Subjekte', sondern leibhaftiger ,Selbste'. ,,Die 
Differenz, die zwischen Ich und Sich klafft, die Nichtübereinstimmung des 
Identischen, ist eine fundamentale Nicht-Indifferenz gegenüber dem [ ande 
ren] Menschen",6 meinte Levinas. Die Differenz zwischen Ich und Sich ist 
die Nichtidentität des Subjekts, das bei aller präreflexiven Selbstvertraut 
heit nie differenzlos mit sich identisch ist. Aus dieser Differenz mit einem 
,ist' zu folgern, ist zweifelhaft und sicher nicht ,Grund genug'. Wenn ,ich' 
nicht mit ,mir' ,identisch' bin, folgt aber zumindest, daß ,ich' nicht einer 
Monade gleich an und für sich eine sich selbst erhaltende Einheit bilde. Es 
ist - gegen die Tradition der parmenideischen Dialektik - nicht eine Ein 
heit, aus der erst sekundär eine Zweiheit hervorgeht, sondern ,ich' ist ,an 
und für sich' schon different. Dann aber kann es sich dem ihm gegenüber 
Differenten nicht verschließen, sondern ist nolens volens ,offen' gegen 
über Anderen. Die etwas ungewöhnlich klingende ,Nicht-Indifferenz' 
bedeutet - mit merklichem Überschwang - eine Nicht-Gleichgültigkeit 
gegenüber dem Anderen. Wird er angetastet, läßt mich das nicht gleichgül 
tig, sondern es beunruhigt das ,selbständige' Ich. Es zeigt sich angegangen 

- durch den Anderen und darin als verantwortlich, ohne das gewählt zu ha 
ben. Denn angesichts des , angetasteten' Anderen gleichgültig zu bleiben, 
wäre schlicht verantwortungslos. Daß es solchen ,lack of moral sense' 
geben mag, bestätigt als Ausnahme nur die Regel, diejenige Regel, die von 
der Grenzlage dieser Nicht-Indifferenz ausgeht. 

In dieser Fluchtlinie könnte es weiter führen, sich auf die phänomenolo 
gische wie hermeneutische Suche nach der , Urimpression' von Men 
schenwürde zu machen. Das mag für Fragen ,harter Geltung' danach klin 
gen, daß lediglich das Woher und Wie der Genesis eines kulturellen Topos 
erhellt werden sollte. Wenn aber Genesis als Genesis von Geltung ernst 
genommen wird, geht es dabei zugleich um das Woher und W orumwillen 
einer Geltung. In der so exponierten Perspektive wäre Menschenwürde zu 
verstehen, wenn sie nicht , substantialistisch' als ein , intrinsischer Besitz' 
des Menschen verstanden werden soll, nicht als ,absolut' oder ,rein for 
mal' begründet und begründend (im Sinne von Tugendhats Kritik der Kan 
tischen Letztbegründung der Ethik 7) und nicht als Generalisierung des 
Eigenen, unter das subsumiert zu werden, die Anderen würdig seien. 

Hermeneutische Probleme 

6 Levinas (o. Fußn. 4), S. 99. 
7 E. Tugendhat, Vorlesungen über Ethik, 1993. 

Gleich in welcher Perspektive man ,die' Würde ,des' M_enschen zu verste~ 
hen sucht bedarf es einer kritisch-hermeneutischen Differenz, um ,ego 

' · · · · h Begriff vom Menschen' und ,alter' nicht emfach unter emen genensc en ' . .. 
zu subsumieren. Dieses Schema der Subsumtion unter einen B~gnff gehort 

.. · · · k f di M chenwürde' ist aber auch zwar zu den Ublichkeiten im Re urs au 1e ens 
der Ansatzpunkt für die üblichen Einwände gegen_ diesen ,Metatopos' · 
D . . . lb . d Diskurses emen Ort zu entfalten, anut würde eme Fma estimmung es , 

. . . f'.C d erständigen können zur an dem sich differente Perspektiven tre 1en un v ' . 
. . . d d ·· · hermeneutische quatermo Initialbestimmung gemacht - un as ware eme 

. . . D" k kann man nicht als dessen termmorum. Das W oraufhm emes is urses 
Woher behaupten. G b · r 

. .. h d. ls bloß ege enes eme Will man Menschenwurde demnac we er a . . 
. . . h 1 F kt. (autonomer) intentionaler Tradition zur Geltung brmgen noc a s un 10n . 

. ' k an nicht einfach auf eme Zuschreibung an den Anderen behaupten, ann m . 
· di noch als zust1mmungs- bereits gegebene Ordnung rekurneren, 1e nur h 

. . . .. 1. h · 1 zu erweitern wäre. Das at pflichtig zu erweisen und mog ic st umversa 
. k . ht n der Ordnung ausgehen, methodische Konsequenzen: man ann me vo .. 

on der Menschenwur- deren Genesis verstanden werden soll, wenn man v , . 
. . . U k h t formuliert wer die Men- de' als quacstio disputandi handelt. mge e r 1~ , 

t t on dem man nur ausge schenwürde als schon gegebenen Topos anse z , v 
. . d 0 d (wie die der Menschen- hen müsse um eme ihr entsprechen e r nung , d 

0 
d 

' · t h den Ursprung er r - rechte) zu explizieren, würde den m Frage s e en , . 
d · hl · ht gesagt erschleichen. nung als fraglos unterstellen - und armt sc l C . . . 

B h nd Hans Michael Heinig In der Einführung der Herausgeber Petra a r u . h . 
d fü d ß der Mensch in Zuse rei- heißt es die Menschenwürde stehe a ur, ,, a 

1 
. h · 

' . . h f ht d er deshalb zug e1c em bungen und Zurechenbarkciten me t au ge un b 
U .. b hü · ges und U nantast ares gegenüber den Ordnungen der Welt ersc USSl . w·· d 

. d k lt llen Ordnungen die ur e repräsentiert". In diesem Smne muß en u ure h 
. h gehen von dem her ,Rec t des Menschen als ein Außerordentlzc es voraus ' G fi 

ß · ih aufgeht Als renz igur und Ordnung' bestimmt werden, ohne da es m 1 r . · h .. d 
. F hat die Mense enwur e des Rechts und anderer symbolischer armen . . h d r 

. . · · t das1emge, wo er un wo - emen außerordentlichen Ort oder Status. sie ts ~ . . h . d 
0 

d 
. . d Si bild t daher die me t in er r - aufhin eine Ordnung orientiert wir . 1e I e 

nung selber aufgehende Regel derselben. d d Wirk- 
. . . . S ,a r der Ordnung un er Erst durch diesen irritierenden tatus aujse . 

0 
d en entfaltet 

. . . d · h ersch1edenen r nung samkeit zn emer Ordnung un zwzsc en v . . . t · 
. b 1 · he Funktion: sie is eme die Menschenwürde ihre besondere sym 0 isc . . d u:··b 

. . t . esagt) eme Figur es er- Zwischenbestimmung oder (mit Wittgens em g . K lt d 
b 1 . h Ordnungen emer u ur un gangs zwischen verschiedenen sym o isc en . Ort ' 
A · hts dieses seltsamen , es zwischen verschiedenen Kulturen. ngesic 

----------------1111 
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zwischen den Ordnungen und der unkomfortablen Grenzlage des so Veror 
teten gerät das Verstehen in einen hermeneutischen ,Ausnahmezustand', 
über den nicht souverän zu verfügen ist. Gemeinhin wird darauf reagiert 
mit einem begründungstheoretischen Fundamentalismus: indem man das 
Außerordentliche als das ,Fundamentale' oder zur ,Grundlage' erklärt. Das 
gilt es - aus genannten Gründen - zu vermeiden. Menschenwürde als 
, Vorsatz', als diachron vorgängige , Voraussetzung', sei es des Rechts, der 
Politik, der Religion oder der Ethik, wird , vorausgesetzt als nicht gesetzt', 
d.h. als nicht zur Disposition stehend in den symbolischen Operationen. 
Damit wird dieses , V or' oder ,Außer' der Ordnung Gesetzte der Fraglich 
keit entzogen - ein Verfahren, das den Mythen oder Gründungslegenden 
von Gemeinwesen vergleichbar ist. 

Wenn aus der Ordnung über sie hinaus und vor sie zurückgefragt wird, 
operiert das Verstehen mit den Schemata von Externität, Alterität und 
diachroner Vorgängigkeit der Ordnung gegenüber. Das sind nolens volens 
Figuren der Transzendenz - wie bestimmt auch immer. Daher ist es nicht 
zufällig, daß hiermit die Religion ins Spiel des Verstehens kommt. Will 
man sie aber nicht zum .Zcntrum aller symbolischen Formen erklären oder 
gar zum tragenden Grund, ist hier zurückhaltender zu argumentieren. Sie 
in diese ,Begründungsfunktion' zu bringen hieße, der Religion zuzuschrei- 
'ben, was in der Religion Gott zugeschrieben wurde: die maßgebliche ex 
terne Alterität zu sein, von der her Ordnung wird und gilt. Ob man damit 
nicht einem metaphysischen Schema folgte, wäre eigens zu erörtern. Klar 
ist aber ohnedies, daß die Religion nicht als Begründungsfundament gel 
tend gemacht werden kann, wenn sie nicht selber zum Inbegriff des Au 
ßerordentlichen werden soll. Ihr ist in gleicher Weise wie dem Recht oder 
der Politik entzogen, worüber sie nicht verfügen kann. Daher ist sie weder 
ein Königsweg der ,Begründung' von Menschenwürde noch die souveräne 
Bestimmungsinstanz dafür. Aber sie ist dennoch eine mögliche (und wirk 
liche) Perspektive, in der aus einer symbolischen Form über sie hinaus 
gefragt werden kann. Nicht daß das schlechthin notwendig wäre; aber es 
reicht, daß das möglich und möglicherweise hilfreich ist. In den Traditio 
nen, in denen , wir' in Europa leben, ist der , Vorsatz' der Menschenwürde 
nolens volens eine Mitgift von Juden- wie Christentum. Diese Kontingenz 
ist nicht unwesentlich, auch wenn sie nicht notwendig ist. Aus dieser Ge 
nesis folgt keine Geltung, aber zur Geltung des so Gewordenen gehört 
diese Genesis hinzu. Sie ist jedenfalls unübersehbar und unvermeidlich im 
Verstehen mitgesetzt und mitzudenken - eine hermeneutische conditio sine 
qua non. Geltung ist nur als gewordene zu verstehen. 

Was in christlicher Perspektive dem Menschen per Deum coram Deo 
zukommt - und trotz aller Vergehen des Menschen aufgrund von Gottes 
Treue immer zukommen wird -, sollte allerdings nicht nur aus der Per- 

spektive der Religion einleuchten, sondern auch anthropologisch ·:ersoto 
Deo' formuliert werden können ,si per impossibile Deus non ;ss~ff: co 
tus ). 8 Ein Versuch zu dieser dupliziten Auslegung zugµnste_n er I" n~ng 
des Verstehens soll im folgenden vorgeschlagen werden. Die.~nve~ rer t 
re nicht antastbare Würde eines jeden Individuums kommt11 m ad. ehx ra 

, . d d Menschen So autet ie er- und per alteram zu - von selten es an eren . '. di F d 
. f'.C F e ist dann inwiefern ie ' rem - meneutische Hypothese. Die o rene rag d W .. d des Anderen 

erfahrung' eine passive Synthesis' ist, in der man er udr e kö te als 
' . d d Würde des An eren onn 

gewahr wird. Dieses Gewahrwer en_ er . u ib 1 d n: statt von der 
Woher einer anderen Selbstverständlichkeit plausi e wer e .: di W" d 

) d G tt ng auszugehen ware ie ur e Selbsterhaltung (und -steigerung er a u d f 'ch der Selbstzu- 
des Anderen das Mavens der Fremderhaltung un .gg · au . t 

. h d rin anzeigende Antagoms zum rücknahme um seinetwillen. Der sic a A t kt sein die 
h 1 könnte der nsa zpun , 

Rigorismus ,humaner' Selbster a tung 0. . h f hmen im Zeichen 
. . . . h .. d ' kntisc au zune 
üblichen Kritiken ,der Mense enwur e . z dieser Kritiken zu- 
der Würde des Anderen - und den destruktiven ug 

rückzuweisen, . h · t tionaliter zugespro- 
. d ' M h wird ihm me t in en ' Die Würde , es ensc en . ff d Selbstverständlich- 

chen', sondern ist nicht-intentional der Inbegn e~l These formuliert: 
keit, mit der wir dem Fremden9 begegne~ un: er uns. r ~esagt eine Wider 
Die Erfahrung des Fremden (im gen. obj.),. 1~g~nauession der Menschen 
führung ist, bildet den Sitz im Leben und di~. dnmpr;.hig ist will man sie 

. . 1 . k . t di e nicht begrun ungs1a ' 
würde m emer Frag osig .e1 ' 1 E t · Konflikt wird sie ex- 
nicht begründungsbedürftig ~erden lassenW··r~ 1~ottes der allein .ver- 
plikationsbedürftig und. -fähig. Von der ff c~:e; edacht werden könnte, 
pflichtend, aber von kemem andern verp 1 d indem er vom Anderen 
unterscheidet sich die des Menschen, sofern un . mb n ziti~rt 

. . . d c 11 inte Kant wie o e . verpflichtet' wird. Das Je enra s me ' 

Kantische Anfangsgründe 

. . lo ie der Menschenwürde aus der 
In der Perspektive der anvisierten ,Genea g b · Kant heißt· Ach- 

, . b kenswert wenn es e1 . " 
Fremdwahrnehmung ist emer . '. A derer von mir fordern kann 
tung, die ich für andere trage, ?der die ~mA n k nnung einer Würde (di- 
( observantia aliis praestanda), is: a~so d!; e:ii~ ~er keinen Preis hat, kein 
gnitas) an anderen Menschen, d.i, eines ' 

. . Atheismus' Ph. Stoellger, Deus.non da- 
s Vgl. zu diesem Topos eines ,hypothetischen Atheismus und religiöse Indifferenz, 

tur?, in: Gärtner/Pollack/Wohlrab-Sahr (Hrsg.), 

2003, S. 129ff. . 1 A d en' der nicht nur alter ego ist. 9 ,Der Fremde' steht hier für den ,radika n er ' 

~~----------------------0.......__ ------------111111111111111 
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Äquivalent, wogegen das Object der Werthschätzung (aestimii) ausge 
tauscht werden könnte"." Bemerkenswert ist vor allem, daß die ,Achtung 
für andere' als basales Phänomen angeführt wird. Ausgegangen wird vom 
,Faktum der Achtung', die als gegeben gesetzt wird und nicht , begründet', 
sondern ausgelegt wird: Was so unantastbar wie unveräußerlich ist, kann 
nicht aus einem ,Tausch' hervorgehen. Menschenwürde ist weder ertauscht 
noch tauschbar, weder gekauft noch veräußerlich, steht also nicht zur Dis 
position eines ,Kommerzes'. Daher wäre es kulturanthropologisch plausi 
bel, sie als Ermöglichung und Eröffnung des symmetrischen Verkehrs 
zwischen Menschen zu verstehen, d.h. als Gabe, die empfangen wurde und 
weitergegeben wird, die geteilt und dabei vermehrt, statt verringert wird. 11 

Woher diese Würde stammt, auch daß sie ,an' Anderen geachtet wird, 
bleibt an dieser Stelle rätselhaft - und wäre möglicherweise Mythen und 
Metaphern zugänglich, der mehr oder minder gebändigten Imagination, 
wie sie sich in U rimpressionen bildet und in Geschichten davon erzählt 
wird. 

Die Unveräußerlichkeit, also das Anökonomische oder Außerordentli 
che, der Menschenwürde präzisiert Kants Unterscheidung des ,Preises' 
vom ,innern Werth': ,,Im Reiche der Zwecke hat alles entweder einen 
Preis, oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch 
.etwas anderes als Äquivalent gesetzt werden; was dagegen über allen 
Preis erhaben ist, mithin kein A·quivalent verstattet, das hat eine Würde. 
Was sich auf die allgemeinen menschlichen Neigungen und Bedürfnisse 
bezieht, hat einen Marktpreis; das, was, auch ohne ein Bedürfniß vorauszu 
setzen, einem gewissen Geschmacke, d.i. einem Wohlgefallen am bloßen 
zwecklosen Spiel unserer Gemüthskräfte, gemäß ist, einen Affectionspreis; 
das aber, was die Bedingung ausmacht, unter der allein etwas Zweck an 
sich selbst sein kann, hat nicht bloß einen relativen Werth, d.i. einen Preis, 
sondern einen innern Werth, d.i. Würde". 12 Was unveräußerlich ist, kann 

10 AA VI, S. 462. 
11 
Vgl. Ph. Stoellger, Gabe und Tausch als Antinomie religiöser Kommunikation, in: 

Tanner (Hrsg.), Religion und symbolische Kommunikation, 2004, S. 185ff. 
12 
AA IV, S. 434 f (kursiv P.S.). Vgl. ,,Die Menschheit selbst ist eine Würde; denn der 

Mensch kann von keinem Menschen (weder von Anderen noch sogar von sich selbst) 
blos als Mittel, sondern muß jederzeit zugleich als Zweck gebraucht werden, und darin 
besteht eben seine Würde (die Persönlichkeit), dadurch er sich über alle andere Weltwe 
sen, die nicht Menschen sind und doch gebraucht werden können, mithin über alle Sa 
chen erhebt. Gleichwie er also sich selbst für keinen Preis weggeben kann (welches der 
Pflicht der Selbstschätzung widerstreiten würde), so kann er auch nicht der eben so 
nothwendigen Selbstschätzung Anderer als Menschen entgegen handeln, d.i. er ist ver 
bunden, die Würde der Menschheit an jedem anderen Menschen praktisch anzuerkennen, 
mithin ruht auf ihm eine Pflicht, die sich auf die jedem anderen Menschen nothwendig zu 
erzeigende Achtung bezieht" (VI, S. 462); ,,Ein Werth: für den ein anderes als aeqviva- 

.._ _ 
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aber nicht ,erworben' sein. Kein Tausch konstituie~. sei~e.e~genen ~.~din 
gungen bzw. durch kein Geschäft wird man ,geschaftsfahig -lba~s onntet 

' h h rgehen was se igen ers aus einem symmetrischen Tausc etwas ervo ' . . h 
· ih G neszs me t ver- ermöglicht. Das hieße, Menschenwürde kann in 1 rer e h .. 1t isse 

·· · · k r Anerkennungsver a m · standen werden aus einer Okonom1e rezipro e . . t t' 
. . h f:c tli h) nd wird dann , vorausgese z , Deren Ordnung reguliert sie ( o ien re u d A d ist .. . . . A kennung es n eren 1 aber nicht durch die Okonomie konstituiert ner . b d 

d M henwürde mcht a er eren 
daher ein wesentlicher A~sd~ck er ens~ der A~erkennung zu ver- 
Konstituens - weswegen sie nicht als Funktion ' f di Würde zu 

1 . . Anspruch au resc 
stehen ist. Von einem , wechse seitigen . K flikt mit Be- 

1 · hk it voraus emen on 1 sprechen, setzt schon deren Frag ic el h d · Problem sein . fl" ht 13 So se r as em 
gründungsbedürfmssen und -p ic en. .. d ein verspäteter As- 
kann ist es für das Verstehen der Menschenwur e 

' 
pekt.14 .. , wenn man sie nicht ertau- 

Woher aber die Mensc~enwurde ,neh.men ~x natura' herleiten, wenn er 
sehen kann? Kant konnte sie anthropologisc~1; . ht Aber angeboren ist 
von ,,der angebornen Würde des Menschen w··s~ncde~ anderen Menschen. 
s.E. jedenfalls nicht das Gewahrwerden der .ht e d s Menschen' einem 

. . h nden Rec ten e 
Denn die muß mit den entsprec e '. K t Butterbrot-Argument' 
Kind erst mühsam beigebracht werden, wie an s ' 

demonstriert: .. der Menschen muß dem Kin- 
,,Die Ehrfurcht und Achtung fur das Rech~ muß sehr darauf sehen, 

de schon sehr frühe beigebracht ':"erden, un man . Kind einem andern, 
. . A .. b bnnge· z E wenn em daß es dieselben in usu ung . ' · i dem w ege oder von sich 

ärmeren Kinde begegnet u.nd es dieses sto z ;us nicht sagen: Thue das 
stößt, ihm einen Schlag g1ebt u.s.w.,. so ~u .~a?dig' es ist ja ein armes 
nicht, es thut dem Andern wehe; sei doc ied. eiben. so stolz und fühlbar 

. ß ih selbst wie er e Kmd u.s.w., sondern man mu 1 m h d Menschheit zuwider war. 
begegnen, weil sein Benehmen de1?- Re~ ~e e:h ar nicht. Das kann man 
Großrnuth aber haben die Kinder eigenthc no g 

. wurde ist der innere Werth, der also 
lent gegeben werden kan. Tugend hat keinen Preis. u 
keinen Preis hat" (XVIII, S. 159); vgl. XIX, S. ~O? '. kärer Übertragung - eine ,abso- 

d Ph.I oph1e - in pre 13 Die provozieren allenfalls, er 1 os .1 hi ist also das System der 
X s 23f · Phi osop 1e . 

lute Würde' zuzusprechen. Vgl. AA I ' · f · · k tnisse aus Begriffen. Das ist der 
· d der Vernun ter enn · w· haft philosophischen Erkenntmsse o er W ltbegriffe ist sie die issensc 

Schulbegriff von dieser Wissenschaft. ~ach dem eft Dieser hohe Begriff giebt d~r 
von den letzten Zwecken der menschlichen Vez;r~ . klich ist sie es auch, die allem 
Philosophie Würde, d.i. einen absoluten Werth.. n e~;~ einen Werth giebt". 

. h h d 11 ndern Erkenntmssen f A ht von nur mnem Wert at, un a en a ht .. ßigen Anspruch au c ung 
14 AA VI S. 462: Ein jeder Mensch hat rec ma h egen J. eden Anderen verbun- 

' " · · · t er dazu auc g seinen Nebenmenschen, und wechselseitig is 
den". 

15 AA VI, S. 420; vgl. XXIII, S. 258. 

, 
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z.E. daraus ersehen, daß, wenn Eltern ihrem Kinde befehlen, es solle von 
seinem Butterbrode einem andern die Hälfte abgeben, ohne daß es aber 
deshalb nachher um so mehr wieder von ihnen erhält: so thut es dieses 
entweder gar nicht, oder doch sehr selten und ungerne"." 

,Angeboren' ist der Sinn für das Recht des Anderen und seine Würde 
offensichtlich nicht; auch wenn man beides für der Natur des Menschen zu 
eigen halten mag. Aber damit würde nur ,naturalisiert', was nicht naturge 
geben ist, sondern in der Kultivierung der Natur erst wird. Kant begründet 
die Würde daher in kritischer Perspektive - inkompatibel mit der ,Natur 
gegebenheit' - transzendental im Rekurs auf die Autonomie: ,,Autonomie 
ist also der Grund der Würde der menschlichen und jeder vernünftigen 
Natur".17 Daraus resultiert die ,Pflicht' der Bewahrung desselben: ,,Die 
Pflicht gegen sich selbst aber besteht, wie gesagt, darin, daß der Mensch 
die Würde der Menschheit in seiner eignen Person bewahre".18 

Die Begründung der Würde durch die Autonomie bedeutet allerdings 
nur eine Verlagerung des Problems. Denn wie und woher ist die Autono 
mie ,begründet'? Zudem wirft dieser Rekurs das neue Problem auf, ob 
denn die Begründung ,absolut' und ,infallibel' sein soll oder kann? Das 
,Faktum der Freiheit' selber .ist jedenfalls einer weiteren Begründung nicht 
fähig, wenn auch im Konflikt um dieselbe bedürftig. Aber mit dem Ab 
bruch der Begründung im Rekurs auf ein ,Faktum' ist ein Ende des ,Grün 
de Gebens' erreicht. 

Die Sprachvollzüge in Kants Beispielen zeigen, daß die Autonomie kein 
infallibles Faktum ist, sondern ein gefährdeter und fallibler , Vorsatz'. 
Denn die Menschenwürde ist - im Mißbrauch der Autonomie - Kant zu 
folge überraschend leicht , antastbar', wenn nicht sogar , verlierbar', sei es 
durch Lüge oder durch Selbstmord.19 Die Lüge als Ehrlosigkeit ,,verletzt 

16 
AA IX, S. 489. Und das dauert; vgl. ,,Wenn die Zahl der Jahre anwächst, wenn die 

Neigung zum Geschlechte sich zu regen beginnt, dann ist der kritische Zeitpunkt, in dem 
die Würde des Menschen allein im Stande ist, den Jüngling in Schranken zu halten. Frühe 
muß man aber dem Jünglinge Winke geben, wie er sich vor diesem oder jenem zu bewah 
ren habe" (IX, S. 489 f). 

17 
AA IV, S. 436. Vgl. ,,Freyheit ist einzig und allein die Würde der menschlichen Na 

tur" (XV, S. 788). 
18 AA IX, S. 489; vgl. XI, S. 216. 
19 
,,Er soll nicht Absicht haben, die Unwarheit zu reden, weil er als einer, der seinen 

Sinn bezeichnen kann, die Bedeutung derselben nicht vemichtigen muß. Er soll nicht sich 
selbst tödten, weil er, wenn er mit sich selbst schaltet, sich als eine Sache betrachtet und 
die Würde eines Menschen verliert" (AA XIX, S. 165). Vgl. ,,Wer der Menschheit in 
seiner eigenen Person abbruch thut und sich also von ihr trennt oder mit ihr bricht, den 
verläßt die Menschheit wiederum. d.i. er kan in seinen eignen Augen nicht die Würde 
eines Menschen haben" (XIX, S. 303 ). Selbst die humilitas gilt ihm als Gefährdung der 
Würde: ,,Der Begrif Demuth hat im lateinischen keine Benennung und bedeutet etwas 
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. . . . p on Die Lüge ist Weg- 
die Würde der Menschheit m semer eigenen ers he .. d " 20 Für den 

V . ht seiner Mense enwur e . werfung und gleichsam ernte ung .. wohl kein Mensch im 
Diebstahl gilt dasselbe: ,,Ohne alle W~rde kasnn ntunb.. ers: außer wenn er 

· d h t · stens die des taa s urg ' Staate sem, enn er a wenig b ht hat da er dann zwar 
sich durch sein eigenes Verbrechen darum ge r~c w·nkür eines Anderen 
im Leben erhalten aber zum bloßen Werkzeuge ~r I ) ht wird "21 

, . deren Staatsburgers gemac . 
(entweder des Staats, oder emes an .. b hi s als schwer vereinbar 

· h d w·· d gilt Kant darn er mau Die Bewa r~ng .er ur e . , Geschlechter.22 Deswegen sei 
mit der .fleischlichen Vermischung. =. w·· de entsprechende Vor- 
auch die jungfräuliche Geburt Je~u die sem:r d urh eine zweite korrigie 
stellungsart+' - als könnte man eme Grotes e urc 
ren. 

. . erer Person nicht verringert aber die Würde 
was zwar die Würde der Menschheit m uns . 1 VI s 436). . 
des Menschen in Schatten stellt" (XXIII, S. 43 7' vg hh ·~ aber verleugnen wir, wenn wir 

20 AA VI, S. 429. Vgl. ,,Die Würde der ~~nsc b e1 hen alle Arten von Unmäßigkeit 
z.E. uns dem Trunke ergeben, unnatürliche Sun en. eget d, ie Thiere erniedrigt. Ferner 

d M chen weit un er ausüben u.s.w., welches Alles en ens .. t · mer Complimente macht, um 
. · h d n Andere betrag , im . h wenn ein Mensch sich kriec en gege . ähnt einzuschmeicheln, so ISt auc 

sich durch ein so unwürdiges Benehn:ien, .w1~~~d:~es Menschen würde sich .au~h de~ 
dieses wider die Würde der Menschheit. Die E · m Falle der Unremhchkeit, 

kb ach en lassen, z. . I . kl. h Kinde schon an ihm selbst bemer ar m . . D K"nd kann sich aber wir ic 
h · tändig ist. as 1 h die wenigstens doch der Mensch elt. unans . Lü e erniedrigen, indem es doch sc on 

auch unter die Würde der Menschheit durch .die .g1 rmag Das Lügen macht den 
. A d mitzuthe1 en ve · . . · · h zu denken und seme Gedanken n ern h nd ist ein Mittel, ihm bei sic 

d 11 meinen V erac tung u 11 " (AA Menschen zum Gegenstande er a ge di · der für sich haben so te 
Gl b .. di keit zu rauben, ie Je f . ht" und selbst die Achtung und au wur ig . S 436: ,,Aus unserer au nc igen 

IX, S. 489); vgl. VII, S. _295. Vgl. d~gegen.G~~~tz. (dessen Heiligkeit und Strenge) muß 
genauen Vergleichung mit dem moralischen d ß ir einer solchen inneren Gesetz- 

. b daraus a Wl · · unvermeidlich wahre Demuth folgen. a er h 'd (moralischen) Menschen in semer 
. . h · h ) Mense en di h ·· h t gebung fähig smd daß der (p ysisc e .. 1 · h Erhebung und ie oc s e 

, . h d gen fühlt, zug etc fü k . eigenen Person zu verehren sic ge run h ( 1 ) nach welchem er ur emen 
· · Wert s va or ' · di ih Selbstschätzung, als Gefühl seines mneren Wü d (dignitas interna) besitzt, ie i m . . · · 1· rbare ur e Preis (pretium) feil ist und eme unver 1e . . fl .. ßt" Achtung (reverentia) gegen sich selbst em 0 · . 

21 AA VI S. 329f. beyderley Geschlechts sich , . er Personen ·1 · 
22 Daß in Ansehung der Befugms zwey 1· h ber dem Weiblichen Thei im 

" . lb vornehm tc a ß . d fleischlich zu vermischen Jeder derse en .. b den besorglichen Versto wie er 
· S heu u er · dl · h Zustande der kaum anhebenden Cultur eine ~ . Moralisches sich unvermer ic . t mithin etwas . die Würde der Menschheit Scham genann h V rborgenheit verlangt ist gnugsamer 

einfindet und J. ene selbst in der Ehe im~er noc . e Lei.bes zum Sachenge brauch im- 
. H eben semes d w·· d Beweis daß der Mensch durch dieses m~ .1 an sich wirklich unter er ur e 

. h h.. n musse wei es mer etwas thue dessen er sic sc ame 
der Menschheit ist" (AA XX, 463). . H freye Person von einer jungfräulichen 

23 Eine vom angebohrnen sündhchen ange . h e1·nem schwer zu erklärenden 
" h d" Idee der SIC zu ft Mutter gebähren zu lassen wird durc ie 1. hen Instinct beqvemenden Vernun 

1 · h am· mora isc . I he- und doch nicht abzuläugnenden g eic s 1 sie nicht ohne Sznnen ust gesc veranlaßt da wir nämlich die natürliche Zeugung wez 
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So scheinbar absolut Kant in seiner Begründung der Menschenwürde 
verfährt, so irritierend verletzlich ist das so Begründete. Wäre sie so leicht 
zu verspielen (wenn überhaupt), müßte das Zweifel wecken an dem ganzen 
Begründungsunternehmen. Es scheint fast, als wäre die Beschwörung der 
Autonomie als dem Grund der Menschenwürde ein Apotropeion gegen 
deren permanente Gefährdung. Aber sollte nicht gerade der Sinn des Topos 
darin liegen, fraglos und unverlierbar zu sein, wie sehr auch immer der 
Mensch seine Freiheit mißbraucht? 

Es scheint, als könnte man Kant hier grundverschieden lesen bzw. in 
Anspruch nehmen: im Zeichen eines ,Absolutismus' der Begründung und 
im Zeichen einer phänomenologischen Hinblicknahme auf die Lebenswelt; 
in reiner oder unreiner Vernunft. Der ,absolute' Sinn von Menschenwürde 
als schlechthin unverlierbar (da durch die Autonomie begründet) ist ein 
,Nooumenon', ähnlich der Gottebenbildlichkeit der Seele und der entspre 
chenden Bestimmung des Menschen kraft des Willens Gottes. Der ,relati 
ve' Sinn hingegen ist ein ,Phainomenon', durchaus fallibel und antastbar, 
ähnlich dem Leib der Seele. Daß Kant Sinn und Geschmack für Phänome 
ne zeigt, wie für die Endlichkeit der Handlungsvollzüge, läßt in den zitier 
ten Beispielen fraglich werden, einen dogmatischen Gebrauch von seinen 
kritischen , Vorsätzen' zu machen. Im Sinne dieser doppelten Lesart sollte 
man unterscheiden zwischen der Menschenwürde als kritischem Regulativ, 
das immer Vorsatz bleibt (unantastbar, nicht zur Disposition stehend und 
,gesetzt als nicht gesetzt'), und der prekären Würde eines Individuums, der 
es zuallererst selber widersprechen kann. Mit der Lüge etwa wird aber 
nicht das Regulativ der Würde angetastet, sondern ,nur' ein unwürdiger 
Gebrauch von der eigenen Freiheit gemacht. 

hen kann die uns doch in zu nahe Verwandtschaft mit der allgemeinen Thiergattung zu 
bringen scheint als etwas ansehen dessen man als gewissermaßen der Würde des Men 
schen wiederstreitend sich zu schämen habe was sich aber und die Neigung dazu sich als 
ein Fehler doch auf das Kind vererben würde wenn es natürlicher weise gezeugt wäre. 
Sie ist also als eine freylich dunkele der fehlerfreyen Menschheit wie wir sie auch zum 
Theil sinnlich beurtheilen angemessne Vorstellungsart einer Erzeugung ganz wohl zulä 
ßig obgleich sie als Theorie betrachtet (über welche aber etwas zu bestimmen in morali 
scher Absicht gar nicht nöthig ist) ihre Schwierigkeit hat weil man ihr zum Behuf das 
System der Involution (in ovulis) oder auch der Epigenesis verwerfen und das der Präexi 
stenz in dem bloßen Männlichen Zeugungsstoffe annehmen müßte; denn sonst würde der 
Keim des Bösen doch auf die Mutter die nach der natürlichen Zeugung gebohren war 
vererbt worden seyn müssen und sich so ferner auf das Kind wenigstens zur Hälfte haben 
fortpflanzen müssen und jene Hypothese der Schwierigkeit nicht abhelfen" (XXIII, 
S. 106, kursiv P.S.). 
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Absolute Begründung oder orientierender Topos 

d h .. t hieße es dogmatisch zu Das kritische Regulativ letztbegründen zu ar en ' h . h An- 
gebrauchen (i.S. eines nicht mehr kritischen, sondern metap ysis/c en b _ 

. Z . h der Autonomie abso ut zu e spruchs) Die Menschenwürde im e1c en . h 
. .. - verfährt von mnen nae au- 

gründen - wenn Kant so auszulegen ware . h . c. llibel und irre- 
. ' M sehen aus dem sic mra ßen'. Als .gäbe es' et':as .im en ' h d Pflicht das Licht der 

duzibel ,begründen' ließe, was dann als Rec t ~n jeder Fraglichkeit 
Welt erblickt. Damit würde ,als absolut gesetztd ':as . e überschwäng 
entzogen werden soll. Hermeneutisch kann manlbarm_ et1~ d'11·ch' und als 

h ·· d als se stvers an , liehe' Darstellung der Mense en"'.ur e ' der ents rechenden Begrün- 
unbestreitbar' sehen - was allerdmgs von h d p rsori' für absolut' zu 

. h K ft d er den Wert er er , dungsprät~nt10~ ze rte. ra er . ' . eführende Metapher' ,24 anders 
erklären, ist mit Tugendhat gesagt eine .irr . h Gebrauch eines kriti- 

. b . . 11 genos dogmattsc er gesagt: eme meta asis eis a 0 ' . d di Genesis durch den 
sehen Regulativs. Irreführend wäre das, weilb a~~ ieWerth" untermauert 
(theoretisch induzierten) ,,Glauben an den ~ s~ u :!1 s zu gelten hätte: der 
~erden soll - was nur latent hielte,_ was aucht oau~e S~~bstachtung und Ach 
mnere Wert des Menschen und sem Anrec 
tung durch die Umwelt.25 . .. , . 

und Achtung beiseite, ist 'Wurde semer 
Läßt man (hier") die Fragen nach Anerkennung . h t im Spätmittelalter wie in der 

. . 'id 'k t Es bezeic ne 1 Sprachgeschichte nach em Relatzonspra 1 a · d St nd und die daher rührende 
frühen Neuzeit (etwa bei Luther) den sozialen Rangko. ~r h aBedeutung von Ehrung und 

21 · ht d · abgeleitete a tivtsc e ( h Geltung und Ehre. Dem entspnc .1e , d B deutung von , Verdienst' nae 
. . di ntum stammen e e di ät Würdigung. Hmzu tntt 1e von ,me d W t g berührt wird. In 1e spa e 

Würden) mit der die Verwandtschaft zu Wert un er un del der heute bestimmend 
' hill d ti t der Bedeutungswan , . d Aufklärung mit Kant und Sc 1 er a ier . h Index des Unterschie s zu 

f d M hen' Grammat1sc er . d ist in der Anwendung au , en ensc · . 1 . lare tantum (im Untersch1e zu 
allen übrigen Bedeutungen ist der Würdebe~nff as .bohen Ranges bzw. Standes (wie_ ein 
, Würden' etc.): Die H~rkunft aus e~?er Bezeich::~galle Menschen an die anthropologisch 
höfisches Prädikat) ennnert m der Ubertragung G 1 26f ,demokratisierten' Königsprädikate zäläm und dmut aus en ' . 

24 E. Tugendhat, Vorlesungen über Ethik, 1993, S. 345· 
25 Tugendhat (o. Fußn. 24). . 2004 (dt. Wege der Anerkennung, 
26 Vgl. P. Ricoeur, Parcours de la reconnaissa~cle,. ' n der Menschenwürde zu den 

. . B .. d ngsverha tms vo .. b füh t 2006). Operiert man mit emem , egrun u . . . b sti·mmteres Verstehen u er u r 
. . b r· dlichkeit m e .. · B Menschenrechten wird eme Sel stvers an bhängig Als konnte eme e- 

. ' . . · d r Anerkennung a · d - aber dann von expliziten Akten w. ie e. ib 1 äre Verkürzt man das zu em 
. h tisch plausi e w . . t gründung herstellen was nicht vort eore 1 1. h etc ) wird zuwemg gesag · 

. , . t tb r unver etz ic . ' 60 auf die ,negativen' Bestimmungen (unan .. as a' h Neudruck 1999, Bd. 14/2, Sp. 20 
27 Vgl. J./W. Grimm, Deutsches W orterbuc ' 

(2061 ). 

.~------------- 
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Schon diese knappe Erinnerung an die Relationalität der Menschenwür 
de läßt unselbstverständlich werden, was von Tugendhat widerlegt wird, 
die ,absolute Begründung'. Tugendhats ganze Argumentation richtet sich 
darauf, ,,daß es erstens eine solche Vernunft nicht gibt, und daß es zwei 
tens . . . ein absolutes Müssen nicht geben kann. Damit ist freilich auch 
schon die Idee einer absoluten Begründung als solche verworfen'v". Natu 
ral, transzendental oder traditional etc. ergeben sich weder absolute Grün 
de noch Gründe für das, was uns unter dem Topos Menschenwürde selbst 
verständlich ist, noch könnte sie durch solche Gründe die erwünschte regu 
lative Fraglosigkeit erhalten. Verständlich wird diese Selbstverständ 
lichkeit nicht aus einem opaken ,Eigenen' oder einem ,absoluten Grund', 
von dem her die eigenen und fremden Ansprüche her zu begründen wären. 

Bei gleichem Wort ändert sich gänzlich der Klang und die Bedeutung, 
wenn es argumentativ gehärtet werden soll, um harte Begründungen zu 
tragen - oder von ihnen getragen zu werden. Menschenwürde als universa 
le Integrationsfigur zu konzipieren und mit ,absolutem Geltungsanspruch' 
zu versehen, ist potentiell , absolutistisch'. In diesem Sinne kann es zum 
Absolutismus der Menschenwürde kommen, wenn sie als ,irresistibel' 
durchgesetzt werden soll. So nötig das angesichts der entsprechenden Ver 
letzungen sein kann (,Jugoslawien', ,Guantanamo'), so abgeleitet und 
verspätet ist die rechtmäßige Behauptung der aus ihr deduzierten Rechte 
und Pflichten. 

Sie ist nicht ursprünglich eine ,absolute', gar ,substantielle' Ressource 
für die Begründung von Straf- oder Schutzmaßnahmen, sondern primär ein 
metaethischer, anthropologischer Topos. Als solcher dient sie dann sekun 
där auch als Gesichtspunkt für Argumentationen in politischer wie juristi 
scher Hinsicht, etwa als Regel des Grenzverkehrs. Aber sie ist primär von 
anderer Art und symbolischer Funktion: ein evidenter Topos als Orientie 
rungsfigur, von dem her und auf den hin alle Menschen, so auch die Frem 
den, ansprechbar sind. Diesseits von Gut und Böse, also wesentlich prämo 
ralisch (oder metaethisch) bringt die topische Metapher der Menschenwür 
de zum Ausdruck, was als ,Urimpression' der Anthropologie gelten kann: 
daß (selbst oder gerade?) der Fremde fraglos von einer Würde ist, die die 
Erinnerung an die eigene weckt und wachhält. 

Würde ,ohn' Warum' 

Die Würde des Menschen ist ein exemplarischer Fall pluraler Übercodie 
rung. Der Ausdruck ist so mehrdeutig wie präzisierungsbedürftig. Dabei 

28 Tugendhat (o. Fußn. 24), S. 70. 
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bleibt man nolens volens in der Logik , bestimmter Unbestimmtheit', ?ie i? 
näherer Bestimmung von ihrer Unbestimmtheit als Bestimmungs~ähigke~t 
zehrt. Wollte man den Ausdruck in Eindeutigkeit und Vollbestimmtheit 
überführen, würde man in jedem Fall eine Perspektive g~neralisieren und 
damit die symbolische Funktion des Topos ~onterka:1eren, Versamm 
lungsort unterschiedlicher Perspektiven zu sem. Fungiert er als Topos 
zwischen Ordnungen und Kulturen, kann man ihn deswegen Metatopos 
nennen (wie bereits angeführt). .. 

Theologisch steht es nicht anders um die Begründungsprobleme,. Ube~- 
codierung und Unbestimmtheit dessen. Man kann in dieser Pers~ekttve_ die 

·· ·· h 1 · h (Eb bildlichkcit) cbristologiscb Menschenwurde schopfungst eo og1sc en ' 
(Christus als das Paradigma des wahren, neuen Menschen) und a.nt~r~po- 
1 · h (S 1 v ft etc ) fassen. Dabei kann man substantiahstisch ogisc ee e, emun . . d · üdi h · 1 V tä dnis schemt er JU isc - oder relational verfahren. Das relariona e ers an 
christlichen Tradition am ehesten zu entsprechen - wenn man der refo~a- 

. . .. d · ( · die imago) eine Verhältmsbe- tonschen Perspektive folgt: Wur e ist wie i . 
. . . d b stimmt Als Bestimmung stimmung des Menschen, die ihn ortet un e · . . . 

. . D ) _ und ist damit kerne m- kommt ihm die Würde ab extra ( coram eo zu . .. 
. . . di d M h substantialiter besitzen konnte. trinsische Eigenschaft, ie er ensc . 

. . . . 1. b ' ndern bleibt als Bestimmung Damit ist sie dennoch nicht , ver ier ar , so 
, h · Kraft aufgrund der Treue auch und gerade des korrupten Mense en in , 

. ' . M h von Gott (als dem Ande- Gottes zu semem Geschöpf. Diese dem ensc en 
. t tb durch andere oder durch ren) zukommende Würde ist de facto an as ar, . . . . 

. . 1 . h 1 n werden weil sie nicht im emen selber, kann aber gleichwoh me t ver ore ' .. . 
. y hält is zum Sehopfer (genauer. Menschen selber gründet sondern im er a n . 

. ' . · · h der traditionelle Doppelsmn dessen Verhältnis zu ihm). Hier zeigt sic . 
eines noumenalen und phänomenalen Verständmsses. 

. h 1 · he Fassung auszuklammern Versucht man diese relationale t eo og1sc . . . 
.. d k t man m die Probleme emer 

und die Würde ,autonom' zu begrun en, o~m .. d d Ethik _wie 
Faktizität der Freiheit und einer ,absoluten Begrun ungder d I w·· d 

f b die Begrün ung er ur e bereits kritisiert. Daher kann man ragen, 0 . 1 d A 
. 1 . Z ymbohschen Va enz es us- 

überhaupt möglich oder smnvol ist, ur s .. d 1 t t 1a··ßt 
. ·· d ß · ihre Begrun ung a en drucks Würde' schemt zu gehoren, a sie . ' . .. ff bleibt Gerade die Latenz 

und damit für verschiedene Begrundungen ° en · d S h 
d ff ntergründe es prac ge- der perspektivischen Gründe (genauer: er 1 . p kt' . T W .. de er von ezner erspe ive 

brauchs) bedingen die Valenz emes opos. ur . h . 1 Nicht 
. ik . U bestimmt eit ver oren. allein bestimmt wäre die kommum ative n d' 1 b ' d d T pos ient a s e- daß das ,völlige' Unbestimmtheit hieße~ son em er 0 

stimmte und bestimmbare Unbestimmtheit. h .. d nicht als 
. .. d ' der Mense enwur e So gesehen fungieren ,Begrun ungen d · Konflikt- 

logon didonai' im strikten Sinne (das allenfalls ex post un. im. d d 
' . . d . T en Perspektive, m er er fall), sondern primär als Expositton er jewei ig 
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Ausdruck affirmativ gebraucht wird. Man kann mit ihm etwas begründen; 
ihn selber zu begründen würde hingegen seine latente Valenz schnell un 
tergraben. Die Grenze des Begründungsdiskurses wird hier erreicht, die 
aber weder beliebig, noch ihrerseits theoretisch zureichend begründet ist, 
wie Wittgenstein meinte: ,,Die Begründung aber, die Rechtfertigung der 
Evidenz kommt zu einem Ende; - das Ende aber ist nicht daß uns gewisse 
Sätze unmittelbar als wahr einleuchten, also eine Art Sehen unsrerseits, 
sondern unser Handeln, welches am Grunde des Sprachspiels liegt".29 Der 
ernste Witz dieses Arguments ist, daß der Begründungsdiskurs mit dem 
,Faktum' an seine Grenze rührt, deren Jenseits nicht mehr im Vermögen 
der ,reinen' theoretischen oder praktischen Vernunft liegt. Denn ,,das Ende 
ist nicht die unbegründete Voraussetzung, sondern die unbegründete Hand 
lungsweise", 30 notierte er. Die Handlungsvollzüge entscheiden und zeigen, 
was in ihnen vorausgesetzt und in Anspruch genommen wird - und in 
Anspruch genommen werden muß, wenn man auf menschliche Weise mit 
Anderen leben will. Darin wird in nicht arbiträrer Weise etwas , vorausge 
setzt', was als ,Prinzip' den menschlichen Umgang regelt, ohne darin zur 
Disposition zu stehen. 

Wenn das plausibel sein- sollte, scheint die Menschenwürde eine mythi- 
- sehe Funktion zu haben, nicht nur ihre Begründung latent zu halten, son 
dern gar nicht erst Fraglichkeit aufkommen zu lassen, insbesondere nicht 
die Frage nach ihrer Begründung. Das ,mythisch' zu nennen heißt nicht, 
auf eine Entmythisierung zu drängen. Denn daß der Würdetopos eine dem 
Mythos verwandte symbolische Funktion hat, ist nicht ohne wünschens 
werte Konsequenzen. So geht mit der Fraglosigkeit beispielsweise ein 
Tabu einher, ein Tauschtabu: was nicht tauschbar ist, kann nicht kommer 
zialisiert werden, es steht nicht zur Disposition von liquiden Interessenten 
(Organe, Blut etc.). Die so selbstverständliche Unantastbarkeit des Kör- 
pers, primär selbstkritisch des Anderen, zeigt ineins aber, wie verletzbar 
die Würde ist. Daß sie ,phänomonal' verletzbar ist, wäre nur dann undenk 
bar und ein Widerspruch gegen den Topos, wenn man sie für substantiell 
hielte wie eine vermeintlich , unsterbliche Seele'. Der Sinn für Phänomene 
fordert auch den Sinn für die fallible Phänomenalität der Menschenwürde. 
Wäre sie ,absolut' unantastbar, würde nicht das Recht zur Klärung von 
Differenzen bemüht werden müssen. Daß sie in einem nooumenalen Sinn 
bei aller Verletzung doch unantastbar bleibt, zeigt ihren außerordentlichen 
Status, stets vorausgesetzt zu bleiben ,als nicht gesetzt'. Darin konvergie 
ren eine theologische wie eine reflexionslogische Auffassung. Und beide 
reformulieren in ihren Diskursen einen Hintergrund der Welt, in der wir 

29 L. Wittgenstein, Über Gewißheit, 7. Aufl. 1990, § 204. 
30 Wittgenstein ( o. Fußn. 29), § 110, vgl. § 563: ,,Und die Begründung hat ein Ende". 
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. d Mythos tat und tut Gilt dann, die 
menschlich miteinander l~ben, _wie es er r Welt? und bliebe so die 
Grenzen dieses Mythos smd die Grenzen unsere · 
Würde des Fremden jenseits des Horizonts? 

Mythische Anfangsgründe 

. . W la erer Dolmetscher und der 
Hermes, der Gott der Hirten, Diebe, ~g~ g_ . ' t lt Schläue Klug- 
Tauschgeschäfte, ist bekanntlich eine zw1ehchtige (_Jes a Verführe; wenn 
heit und Eloquenz sind Attribute, die man eher ei~~~ .. Sie sind es 
nicht Betrüger, als einem Gott zuzuschreib~n genbe1g wa~e~ lassen 31 Im 

. d K mmunikat10n ha en wer e . aber, die ihn zum Virtuosen er 0 . d liquide Vermittler 
ubiquitären Tausch von Gütern und W ?rten i~t e~ u~r des Übergangs und 
von allem für alles. Stets in Bewegung ist er die ~.1g . t das Draußen die 

. . h F d 32 Seine Domane l S ' der Vermittlung zwisc en rem en. .. · on den Anderen 
Öffnung die Beweglichkeit und der Ubergang zu wie v hen verstünde 
bzw. Fremden.P Wenn man den Fremden vertraut zu mac ' 
dann im Zeichen des Hermes. . ik · ht allein in der anti- 

Nun steht er mit dieser zentrttugalen Dyn~mi t~c Widerpart in Hestia 
ken Mythologie, so~dern findet semen ze~~~e:~ der Rheia war sie die 
(lateinisch: Vesta). Alteste Tocht~r des Kr £ f also des Kultplatzes 
jungfräuliche Göttin des Herd- wie des _Op er eue;s, n Delphi wurde der 
der Familie wie des Staates. Ihr Thron 1~ T~mp; vo s verkörpert sie die 
Omphalos genannt, der Nabel. Als Hüten~ es e~er Innen das Festste 
Eintracht von Staat und Familie. Ihre Domane wbar. has ei~er Gruppe." 

ik' di tabile Selbst ezie ung hende, und ihre .Dynami ie s , kö te man sie nennen, die 
Göttin der , Selbsterhaltung und -_be~arrung_ u o~; des Herdfeuers Hermes 
alles Fremde draußen h~lt. _Wäre. ihr 1~ :;~~a:dhaft erwehrt. 
zu nahe getreten, hätte sie sich semer sich 1 h liegend. Hat Hermes 

. . . b . d .. lles andere a s na e Eme Liaison der et en ware a A ß so bleibt Hestia nur der 
Lust auf das Fremde, die Differ~nz un_d das u ~nh, t Zufall sondern Wahl. 

. . ß . . f .. heh blieb war me ' horror ahem. Da sie Jung rau '. h Andere(s). Die des Her- 
Hestias Identität ist das ,idem', das Sel~igde 0 ne d durch den Anderen.35 

· · ' d Selbst mit em un mes hmgegen das .ipse , as 

, I 1969· Hermes 11, . . . M'chel Serres, Hermes , , 31 Vgl. die Kommumkat10nstheone von 1 
, V 1980 (dt. 1991-1994). 1972 · Hermes III 197 4; Hermes IV, 1977; Hermes M, ythe et pensee chez les Grecs ( dt. 

' ' · ' · · ders 
32 Vgl. J.-P. Vernant, Hestia-_Hermes, m: 5 ., 1965 S. 97 (99). 

Mythos und Religion im alten Gnechenland 199 ), ' 
33 Vernant (o. Fußn. 32), S. 101. 
34 Vernant ( o. Fußn. 32), S. 10 l. . A derer 1996· vgl. J. Greisch, Herme- 
35 So frei nach P. Ricoeur, Das Selbst als ~m n '. He~tia kann man fragen, ob 

. 9 (35) Bet Hermes wie neutik und Metaphysik, 1993, S. 2 · 
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Hütet sie die Heimwelt, so erkundet er die Fremdwelten wie das unbe 
grenzte Weideland vor den Toren der Stadt, ein Niemandsland voller Über 
raschungen. Hermes Lüste am Fremden sind allerdings durchaus zweideu 
tig. Gibt er sich ihnen hin im Gegensatz zu Hestia, oder aber aufgrund der 
von ihr gehüteten Identität des Eigenen? Konvergenz oder Divergenz der 
beiden würde einen grundverschiedenen Zugang zum Fremden bedeuten. 
Und in beiden Fällen verdoppelt sich die Ambiguität der Fremdenlust: Ist 
sie als Selbststeigerung mit Expansionsdrang zu verstehen oder als Offen 
heit gegenüber dem Anderen angesichts des Anspruchs des Fremden? Die 
se Ambiguitäten lassen sich genausowenig ,a limine' reduzieren, wie die 
,des Fremden' selber. Daher ist weder die prinzipielle Ausschließung des 
Fremden (im Namen eines vermeintlich eindeutigen Eigenen) ratsam, noch 
die vorbehaltlose ,Aufschließung' ihm gegenüber. Und beides, Aus- wie 
Aufschließung, setzten voraus, man könnte sich dem Fremden gegenüber 
,arbiträr' verhalten, als befände man sich ihm gegenüber in der Position 
der Indifferenz und freien Wahl. 

Der Fremde kann im Horizont der Hestia nur als zeitweiliger Gast auf 
treten, zu dem er durch Einladung wird aufgrund von Gastfreundschaft mit 
entsprechendem Gastrecht._ Mitglied des Eigenen, der Familie oder des 
Staates, wird er dadurch nie und nimmer. Gerade als Gast manifestiert sich 

-an ihm die scharfe Differenz von heimisch und fremd. Bei noch so großer 
Gastfreundschaft eine immer noch größere Ausschließung des Fremden, 
wäre die Regel kultureller Selbsterhaltung und -beharrung. Oder analogie 
theoretisch formuliert: bei noch so großer Unähnlichkeit eine immer noch 
größere Ähnlichkeit - als Primat des Eigenen. 

Das heimische Drinnen und das fremde Draußen sind in mythischer 
Schlichtheit getrennte Sphären - die sich in spätmodemen Welten vielfach 
durchkreuzen mit entsprechenden Konflikten. Die gab es allerdings auch 
schon in der überschaubaren Welt des Mythos. Hestia und Hermes begeg 
neten sich wenn, dann auf der Agora. Sie ist der Ort der Begegnung von 
Heim und Fremde (im öffentlichen Zentrum des Eigenen). Konsultierte 
man öffentlich das Orakel, wurde zum Beispiel in Phares ein Divinationsri 
tus praktiziert. Auf der dortigen Agora befanden sich einerseits eine He 
stia- andererseits eine Hermesstatue. Wer das Orakel befragte, legte zu 
nächst einen bestimmten Betrag der Hestia zu Füßen, begab sich dann zu 
Hermes und flüsterte ihm seine Fragen ins Ohr. Um die Antwort auf selbi 
ge zu empfangen, hielt er sich die Ohren zu, verließ die Agora - und die 
ersten Stimmen, die ihm jenseits derer zu Ohren kamen, galten als die 

ihre divine Identität nicht eine dritte Bestimmung voraussetzt, daß sie als Götter beide für 
die Anderen da sind, für die Menschen. 
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Antworten des Orakels." Divination im Geiste der Kontingenz kön~e man 
das nennen. Jedenfalls gibt es keine Antwort des ?rake~s ?hnde Ausam- 

. I d en Schmttsphare , er gora, menwirken von Hestia und Hermes. n er ' d kr t 
· · h d rt Eigenes und Frem es euz · stehen sie sich so gegenüber, wie sic o_ . . henreich beider. 

Die Agora als Topos oder locus commums ist d~s Zwisc d . 
. . . · · d Etgenem und Frem em im Das gibt emen Hinweis auf das Beieinan er von . F d 

. d E. enen ist der rem e öffentlichen Raum (der Pohs). Im Zentrum seh ig . ht ßen sondern 
Präsent Die Grenzen unserer Welt sind so gese en me au Ih, 

. .. h . , Anderen. n auszu innen. Und sie sind immer schon ,ubersc ntten vom.. A t rten auf 
· d d h ur' verspatete n wo schließen oder aufzunehmen sm a er ,n . A rt f den 

. . .. t Kann dann die ntwo au ihn, die schon seme Prase?z vorausse zen. . bestehen? Oder bean- 
Fremden nur in Ausschließung oder Aneignung d di . hen diesen 

. h · Wür e 1e zwzsc sprucht der Fremde eme W ahm_e mung semer__ ? , 
Grenzwerten einen Raum der Differenz offenhalt · 

Hermeneutische Wiederholung 

. . h d Beieinander von Hestia und 
In weniger mythische~ Form zieht sic_ as hichte der Hermeneutik von 
Hermes als Grundbestu?mung ~urch die Gesc 37 L t terer weist ihr eine 
Schleiermacher über Dilthey bis zu Gadam~r .. " e z ielte aber letztlich 
,,Stellung zwischen Fremdheit und Vertr~u;8 e1; ;.u' zm Zwischen ist der 
stets auf die ,,Überwindung" der Fremdh~it. " ". ttel~eh auch der Ort der 

tik'?" nd damit vermem ic . wahre Ort der Hermeneu 1 u 1 ( mindest über weite 
Wahrheit. Diesem Schema folgte schon Husser zduas zu einem Pragma 

. h d p ti mus sofern er nur . Strecken), wie auc er ragma is ' . ölli F mde für verträglich 
Passende, Familienähnliche, also das nicht vo ig re ' 

36 
Vernant (o. Fußn. 3~), S. 138f. hlechthin fremd wäre, die Herme~_eu- 

37 Vgl. ,,daß so wie in Jenem Falle, wenn alles s~ d m entgegengesetzten, wenn nam- 
. ·· c. ·· ßt ebenso m e · d tik ihr Werk gar nicht anzuknüpfen wu e,d d m Vernehmenden, sie es ann 

· d R d nden un e · ik lieh gar nichts fremd wäre zwischen em e e . h Hermeneutik und Kriti · 
. .. h " (FD E Schleiermac er, k 1977 gar nicht erst anzuknupfen braue te · · · S hl . machers hrsg. v. Fran ' ' 

. hi h Texte c eter ' . t Mit einem Anhang sprachphilosop isc er . Vorläufiges und Unvollkommenes is., 
S. 313f.)· vgl. daß jedes erste Auffassen nu.r em 

1.. 
nur da hinreichend und für 

' " . d 11 tä digeres B attern, h gleichsam ein regelmäßigeres un vo s an . F des finden und das Verste en 
· gar mchts rem · it sich allein der Aufgabe gewachsen, wo wir k . hermeneutische Operat10n mi 

sich von selbst versteht, das heißt, ,;1° überhaut 3;~~~ Vgl. w Dilthey, ~esammelte 
bestimmtem Bewußtsem vorkommt (ebenda, · .. 1. h wenn die Lebensaußerungen 

· l äre unmog tc ' · h Schriften VII S. 225: .Die Aus egung w . ih n nichts fremd wäre. Zwisc en ' · .. ötig wenn m 1 ne gänzlich fremd wären. Sie ware unno I ' . " 
G ät n liegt sie also · ff diesen Beiden äußersten egensa ze 

2 
Aufl l 965, s. 279, 365 · 

38 H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, · · 
39 Gadamer (o. Fußn. 38). 
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oder ,anschlußfähig' hält.t? ,,Die Wissenschaft vom Fremdem [!] entgeht 
nur dann dem Paradox der Selbstauflösung, wenn das Fremde mehr ist als 
Unbekanntes oder Unverständliches, das per analogiam zu erschließen 
ist".41 Fraglich ist, wie und wodurch dieses friedliche Beieinander von 
Fremd- und Vertrautheit möglich wird. Gäbe es einen Grund der Vermitt 
lung, etwa den inkludierenden Horizont von Horizonten, die allen gemein 
same Wahrheit, die eine Geschichte oder das große Gute - gäbe es hier 
kein Problem. Das Fremde wäre damit nie gänzlich draußen, sondern beide 
in demselben beieinander; oder aber das Fremde ,draußen', jenseits des 
Guten und Wahren. 

Der Weg der Inklusion im Zeichen dessen ist theologisch (wie vermut 
lich auch juristisch) verlockend: vor Gott gibt es kein Ansehen der Nation, 
keine Juden, Griechen und Barbaren, sondern - nur Gläubige und Ungläu 
bige, Sünder und Gerechte. Diese Egalisierung der kulturellen Differenzen 
durch eine Hinsicht, in der sie nicht bedeutsam sind, ist allerdings zu 
leichtfertig. Einerseits bleiben die Differenzen zwischen den Eigenen und 
den Fremden in jeder anderen Hinsich bestehen, zumindest coram mundo 
et meo. Andererseits ist die Egalisierung mit einer um so schärferen Exklu 
sion der dann definitiv Fremden erkauft. Der Ungläubige oder der Sünder 
ist definitiv ,draußen', sei es in der Hölle oder jedenfalls jenseits der Ge- 

- meinschaft mit Gott. Deswegen wurde die Menschenwürde , bis in die 
Neuzeit' als Privileg der Christen angesehen.42 Und diese Exklusion ver 
schärft sich, wenn man die Inklusion ,coram Deo' als (final) universal 
versteht. Je universaler eine Inklusion, um so schärfer die Exklusion des 
verbleibenden Rests (der sich horribile dictu der Inklusion verweigert). 

Das gilt nicht nur sub specie aeternitatis, sondern auch sub specie ratio 
nis, juris, moralis etc. Die Logik der Universalisierung, auch derjenigen 
zum Zwecke des ,Abbaus' von Exklusionen, hat die unvermeidliche Kehr 
seite einer immer schärferen Ausschließung derer, die sich der Inklusion 
(sei es der im Namen des einen Logos, des einen Rechts oder der einen 
Moral) verweigern. Der Preis ist hoch - so hoch, daß die ganze Suche nach 
Orten und ,Figuren des Dritten' darauf aus ist, diesen Preis zu vermei 
den." 

In hermeneutischer Hinsicht gilt als vermittelnde Ganzheit die immer 
schon gemeinsame Sinnwelt, in der sich Eigenes und Fremdes nicht nur 
begegnen, sondern im Zeichen eines höchsten Gutes ,eins' werden. Wür 
den sie diese Ganzheit nicht teilen, könnten sie noch nicht einmal geteilter 

40 Vgl. B. Walden/els, Topographie des Fremden, 1997, S. 97. 
41 Walden/els (o. Fußn. 40), S. 107. 
:; W Huber, Me~schenrechte/Mensche~wü~de, TRE X~II, 19~2, S. 577 (579). 

Vgl. exemplansch A. Koschorke, Die Figur des Dntten bei Freud und Girard, in: 
Krass/Tischel (Hrsg.), Bündnis und Begehren, 2002, S. 23ff. 
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Meinung sein. Das basale Ein- oder Vorverständnis ist das immer sch?n 
vorausgesetzte Miteinander, das allein Übergänge ermögliche. Frem?es tst 
in diesem Schema entweder schwach ein vorläufiges Mißverständms, das 
sich korrigieren läßt, oder stark das Nichtverstehen, das bei ordentlicher 
Ausübung der hermeneutischen Künste beseitigt werden kann. 

Die dekonstruktivistische' Kritik der Hermeneutik - sei es als Wut auf 
die W~t des Verstehens' oder die Hermeneuten - kann sich dabei auf 
beid~ richten auf Hestia wie auf Hermes.44 Die Privilegierung des ,Eige 
nen' im Verstehen ist leicht zu kritisieren. Problematischer ist, die poly 
morphe Ambiguität des Hermes in der Kritik nicht zu reduzieren. Dessen 
hermeneutische Alchemie seine Allvermittlungskompetenz, kann als (ge 
radezu disseminative) Öffnung verstanden werden - oder aber als un!ver 
sale Aneignung, in der kein Fremdes die Chance hat, fremd z~ bleiben. 
Letzteres kann man mit gewissem Recht kritisieren, ersteres zummdest aus 
dekonstruktivistischer Perspektive schwerlich. Denn auf jeden Fall müsse 
,,,Hermes' etwas von der Rede bedeuten, denn daß er ,Dolmetscher' [Her 
mes] ist und Bote, auch hinterlistig und betrügerisch im Reden und auf 
dem Markte Verkehr treibt, dieses ganze Geschäft beruht auf der !<raft d~r 
Rede", meinte Platon(s Sokrates) mit kritischem Akzent gegen d~e So~_hi 
stik. 45 Eine Rede, die ,,alles [pan] andeutet und immer umher sic~ wal~t 
und geht und daß sie zwiefach ist, wahr und falsch"46, dürfte der Dissemi- 
nation nicht fem liegen. . 1 X 

Aber sind das die Marken der Orientierung, die Hermeneutik ~ s . e- 
nophilie um den Preis der Integration des Fremden, u~d die Di~semmatwn 
als die bessere Xenophilie um der Verfremdung des Eigenen ':illen - ab~r 
um den Preis der Auflösung des Eigenen im Fremden und damit der Aufl~- 

. .. kbli k' ibt si ch sich Untersche1- sung der Unterscheidung? Im ,Rue re ergr 
. . c · dli h nd freundlichem Fremden, dungsbedarf - mcht nur zwischen 1em IC em u . .. . 

. . . X hili Um jeden Preis ware sie sondern pnmär mnerhalb der eigenen enop 1 ie. . . 
unerschwinglich und eine Auflösung der Differenz. Was man a limine 

. . d ost kann man strukturell mcht ausemanderhalten kann son em nur ex P , ., 
. . . ' d it d sich leben läßt und Fremdes, nnmerhm unterscheiden: Frem es, mi em ' .. 

. . . .. F d das mit sich leben laßt und mit dem sich mcht leben laßt; oder rem es, . 1 . . . .. d h finden muß man erst emma das mcht mit sich leben laßt. Um as erauszu 1 , 
mit ihm leben (lernen) und es leben lassen. 

· · · ·1 · den Pol der Hestia (al- 
44 G · h ( F ß 35) S 37 meint diese Knt1k pnvi egiere rezsc o. u n. , . , , 

so des Eigenen). 
45 Kratylos 408a. 
46 Kratylos 408c. 
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Bestimmung des Unbestimmten freundschaft in Sozialgesetzgebung entlastet von konkreten Ansprüchen 
und der selbst zu verantwortenden Antwort darauf. Allenfalls in Extrem 
situationen die nicht im Rahmen des Normalen auftreten, wie bei Katas 
trophen, w~rde dann noch auf ,pristine' Handlungsformen (s~~ntanes ~n 
gagement, Spendenaktionen) rekurriert. Die übliche Normal~s1erung h1~ 
gegen entlaste davon durch Regelstrukturen. - Gestalttheoretisch entspra 
ehe dem die Reduktion des Wahrnehmungshorizonts auf den Hintergrund, 
von dem sich nichts mehr abhebt, es sei denn in Ausnahmesituationen. Es 
bliebe beim Überblick ohne einem konkreten Blick antworten zu müssen. 
Stichwehs Indifferenz~hese trifft deskriptiv vermutlich recht weitgehe~d 
zu. Ob sie ihre eigenen Grenzbedingungen beschreiben kann. und ob sie 
präskriptiv wünschenswert ist, sind andere Fragen. Wen~ Ind1~ferenz den 
Ausfall oder die Entlastung von interpersonaler tnteraktion ~e1 An~esen 
heit der Anderen meint - kann das auch die Kennzeichnung emer sozialpa 
thologischen Situation sein. Offenbar ergibt sich hier Unterscheidungsbe- 
darf. 

Versteht man Indifferenz als regulative Neutralität in kognitiver P.er- 
spektive kann sie theoretisch oder auch juristisch die sinnvolle Funktwn 
haben kein Ansehen der Person' die Entscheidungen leiten zu lassen. Das 
wird ~lierdings nur soweit reichen, wie die Ordn~n_g, aus der indiffer_ent 
operiert wird nicht von der thematischen Fremdheit in Frage gestellt wird. 
An diesen Grenzen kommt die affektive und darin ethische Indifferen~ an 
die Grenzen ihrer Möglichkeit. Sofern der oder das .Fremd~ nic~t ~argma 
les Rauschen' bleibt bleibt der von ihm Gestörte nicht gle1chgultig. W ~nn 

' . . ' h di F dh · t nachhaltig gestört wird, das Fungieren emer Ordnung durc 1e rem e1 . . . 
. . ) · ht leichgültig bleiben. Die können diese Ordnung (bzw. ihre Agenten me g 
. .. 1··ßt di·e Indifferenz vergehen. Störung bis zur Verstörung oder Zerstorung a 

. . . , di I diff enz die Regel der Kommu- Auch wenn in .sozialen Systemen ie n 1 1e.r 
ik · · · · · G 1 n von ihrem Ausnahmezustand ge- m anon sem mag, ist sie m renz age . . 

. . . . b wie angesichts des Emzel- zeichnet: m ihren Anfangsbedmgungen e enso . . . 
d . h F 11 . R 1 bleibt H1· er gilt nicht die Indifferenz, nen, er me t nur a emer ege · . 

sondern die Nicht- Indifferenz, wie oben mit Levinas expomert .. 
llt · ht ein abstrahierender Be Fremd ist jemand jemandem. Daher so e me 

. . d d Phänomen der Wahrnehmung griff ,des Fremden' leitend sein, son em as . 1 
des Anderen also seine Gegebenheit als Person (intra- _und 1:1t~_rpers~na ' 
intra- und i~terkulturell). Die Bestimmung .fremd' tntt P~~ma~ hauf amd 

. . c d bi 1 Jemand verhalt sic rem Verhalten des Anderen,52 ist msotem a ver ta · . 
in Gesten, Äußerungen oder anderen Handlungen. Fremd ist auch, was 

Die Wahrnehmung des Fremden als orientierende ,Urimpression' der Fra 
ge nach der Menschenwürde provoziert - wenn auch verspätet - die Frage 
nach dem ,Begriff' des Fremden. Wer oder was ist der Fremde? Um eine 
': erkürzung vorab zurückzuweisen: der Fremde ist nicht gleich der (poten 
tielle) Feind, wie Schmitt in seiner dritten Fassung , Vom Begriff des Poli 
tischen '47 programmatisch erklärte. 48 Diese Exklusion im Zeichen der 
Leitdifferenz von ,Freund und Feind' wäre die Funktion einer rigorosen 
Selbsterhaltung gegen alles Fremde ,in suo esse perseverare'. Das Eigene 
bleibt darin so unfraglich wie das Fremde im Eigenen verdrängt. Das 
Fremde kann so nur als Gefährdung des Eigenen von außen wahrgenom 
men werden - nicht ohne einen gewissen kulturellen oder nationalen Au 
tismus. Die Bewährung des Eigenen ist dann seine Bewehrung und deren 
Demonstration im ,Ernstfall' des Krieges gegen das Fremde. - Dagegen 
jedenfalls ist Schütz' Theorem der Reziprozität der Perspektiven ein pro 
bates Therapeuticum.49 Und gegen die rigorose Schärfe der Exklusion 
richtet sich die Suche nach solchen ,Figuren des Dritten', die Übergänge 
eröffnen und Zwischenglieder suchen zwischen dieser unseligen Oppositi 
on. 

Nicht weniger prekär als die , Verfeindung' ist die inverse Strategie des 
Umgangs mit dem Fremden als Aneignung, Inklusion oder Integration, im 
Zeichen zu universalisierender ,Freundschaft'. Statt die Fremden als Fein 
de auszuschließen, wird gesucht, sie zu ,Freunden' zu machen und damit 
die Beunruhigung durch das oder die Fremden zu bewältigen. Die Schema 
ta der Aneignung sind ,Zentrismen' (Ego/Logo/Ethno/Euro- etc.), die als 
Identisches die zentripetale Integration bestimmen. 50 So würde einem 
nichts ,fremd' bleiben, weil alles in der Aneignung zu eigen würde. 

Einer der dritten Wege zwischen Inklusion und Exklusion könnte - in 
systemtheoretischer Perspektive jedenfalls konsequent - die Indifferenz 
sein, wie sie R. Stichweh vorschlägt51• Die Überführung handlungslogi 
scher Praktiken in strukturlogische Regelungen wie der ,Gabe' und Gast- 

47 C. Schmitt, Vom Begriff des Politischen, 1933, S. 7ff.; der geläufige Nachdruck 
folgt der zweiten Fassung von 1932 (die allerdings schon im Oktober 1931 bei Duncker 
und Humblot in München/Leipzig erschienen ist). 

48 Vgl. H. Plessner, Macht und Menschliche Natur, in: ders., Gesammelte Schriften, 
Ba~~ 5, 1981, S. 195: ,,Feind wird dem Menschen, was seinen Interessen abträglich ist". 

Vgl. Walden/els (o. Fußn. 40), S. 39f. 
50 Das kann mono- oder polyzentrisch strukturiert werden: im Namen eines Universa 

lismus oder eines Kulturalismus. Die Pluralisierung des ,Zentrismus' ist nur dasselbe im 
Plural, mehr nicht, auch wenn die praktischen Konsequenzen andere sein können. 

51 R. Stichweh, Der Fremde, in: Münkler (Hrsg.), Furcht und Faszination, 1997, S. 56. 

, M könnte das Andere dem Selb(ig)en 
. 52 Fremd ist zu unterscheiden von ,anders . ~n e Damit würde radikales Anderes 
(idem) gegenüberstellen, das Fremde dem Selbst (1ps ). 
und Fremdes äquivalent. 
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außerhalb des eigenen Raumes bzw. Bereichs auftritt. Fremd ist ferner 
was einem Anderen gehört (Besitz). Für die Wahrnehmung bestimmend ist 
meist der räumliche Aspekt, sofern ,das' Fremde kein Abstraktum ist, 
sondern perspektivisch vom ,now and here' als jemand für jemanden be 
stimmt wird. Die Differenz von Eigen und Fremd kann man dem räumli 
chen Aspekt der Wahrnehmung folgend topisch nennen. 

Die mir fremde Sprache klingt fremd nur in der Fremde bzw. sofern sie 
nicht die der eigenen Herkunft ist. Sowenig es , die' (allen zu) eigene Spra 
che gibt, sowenig ,die' Fremdsprache. Die Bestimmung der Unbestimmt 
heit ,des Fremden' folgt darin einer Logik des Idiomatischen, des jeman 
dem Eigenen. Nur bei dem, was ,allen Menschen' zu eigen sein soll, ist 
man geneigt, hier anders zu denken: Die ,Sprache' der Vernunft beispiels 
weise sei allen Menschen eigen - und daher sei derjenige zumindest ein 
Grenzfall, der in dieser Sprache ,Grammatikfehler' begehe. Diese Reduk 
tion ist reflexiv möglich, etwa durch ein generisches Subjekt oder eine 
, transzendentale' Subjektivität (Logifizierung), auch durch eine Metaord 
nung, in und vor der alle ,gleich' sind, sei es das Sittengesetz oder der 
heilige Wille Gottes. Damit hielte man die Probleme der Fremderfahrung 
,draußen'. 

_ Fremd zu s~in bedarf es wenig. Schon eine kleine Abweichung von der 
Ordnung des Ublichen kann einen fremd werden lassen. Damit wäre man 
zunächst nur ein Augenblicksfremdling. Wenn die Störung der Ordnung 
gravierend ist, kann dieser Augenblick aber alles Folgende bestimmen. 
Wer einmal aus der Reihe gefallen ist, wird möglicherweise immer ,drau 
ßen' bleiben. Mittels des Ordnungsmodells lassen sich vier Fremdheiten 
unterscheiden: ( 1) die in einer Ordnung (alltäglich), (2) die gegenüber 
einer Ordnung (Fremdsprache, fremde Riten) und (3) die gegenüber jeder 
oder aller Ordnung (Tod, Katastrophen etc.), die gleichwohl noch auf eine 
Ordnung bezogen wird, sonst wäre es (4) totale und darin opake Fremd 
heit.53 ,,Als fremd gilt das, was aus der jeweiligen kollektiven Eigenheits 
sphäre ausgeschlossen und von der kollektiven Existenz getrennt ist, was 
also nicht mit Anderen geteilt wird. Fremdheit bedeutet in diesem Sinne 
Nichtzugehörigkeit zu einem Wir".54 Im Falle eines vorausgesetzten All 
gemeinen oder prätendierten Universalen gilt dementsprechend als fremd, 
wer oder was sich nicht in diese Ordnung fügt. Ein Beispiel dafür ist die 
griechische Unterscheidung von den Barbaren, die , Unverständliches 
stammeln und Gesetzloses tun'. 55 Ähnlich verfährt die jüdische Unter- 

scheidung von den Heiden, die ohne und außer dem Gesetz leben un? ~n 
dere, falsche Götter verehren. Das Schema wurde mit 1. Kor 14 relativ1e:t 
(den Barbaren ein Barbar werden), wiederholt sich ~ber in der Unterschei 
dung von Gläubigen und Ungläubigen. In der Neuz~It tret~n ku~ture~le oder 
rationale' Differenzen an die Stelle dessen: z.B. die Schriftlosigkeit (etwa 
'der' Afrikaner oder der' Indianer56) an die Stelle des Kriteriums der 
Fremdsprachlichkeit. in jedem dieser Beispiele ~eigt s_ich ein bi~ä~~~ 
Schema mit einer normativen Exklusion und Inklusion. Die Per~pe~tzv.ztat 
des Fremdseins und -werdens hingegen, die jeden in vielerlei Hinsicht 
jederzeit fremd werden läßt, wird im Zeichen eines Allgemeinen verges 
sen. Wenn dieses Allgemeine als das Eigene gilt, bliebe dem Fremden nur 
die Subsumtion oder Integration - und das würde die Fremdwahrnehmung 
tilgen im Zeichen rigoroser Selbsterhaltung. 

Phänomenologische Verfremdung des ,Eigenen' 

Das Eigene von dem aus das unbestimmte Fremde bestimmt wir~, kann 
' · c 1· · t Bedmgung als substantia communis gelten, es kann auch eme rorrna isier e . . . . . · · o d wie die Ordnung des füge- sem. Es ist in Jedem Fall die eigene r nung . 

. b · t · mag ist es dessen Ord- nen. Wie auch immer das Eigene estimm sem , . 
d ß ' · t Das oder der Fremde ist, nung der gegenüber der Fremde , rau en is · . 

' . · ht · d r eigenen Ordnung ist. Nur wer oder was nicht in Ordnung ist, me in e . · dh 't " 57 und zwar zntra- gilt dann: ,,So viele Ordnungen, so viele Frem et en ' fi d 
. d · k lt ll Denn das Fremde m et wie interpersonal bzw. mtra- un mter u ure · . 1. h 

. h . selbst als das Unhe1m IC e, 
sich - so spätestens seit Freud - auc m uns . . lb fl hä ' · t so alt wie die Se stre e- Wilde und Ungeordnete etc. Das ,P anomen is . E' , 
xion des Menschen aber als Paradoxierung ,des Fremd~n im. ig~nen 

' . 1· h Anthropologie Die .eigene wurde es zum Grundbestand neuzert IC er . · füh 
Fremdheit' bzw. Fremdheit im Eigenen sollte all~rdings nicht dazu udren; 

. . . ht r Jeder andere ganz an ers 
daß Fremdheit ubiquitär wird, womit me nu ' . .. d p 

. . d Andere' Damit ware as ro- 
ist, sondern jeder schon in sich er .ganz · . Eigenem . . 1. · Die Kontrastzerung von 
blem eliminiert durch Trivia 1S1erung. di Kontrast elimi- 
und Fremdem ist basal für das Problem. Wenn man iesen 
nieren würde wäre das Problem verschwunden. d · t 

' F d . t und bedeutet wozu es a is 
Solange wir fragen was das rem e is . ' d V " ' . . . ein Vorwissen o er orver- 

und woher es kommt, ordnen wir es em 1~ d b it uf dem weg des 
. . 11 d icht Wir sm so erei s a ständnis, ob wir es wo en o er m · ll F de sich in etwas 

Begreifens, Verstehens und Erklärens, auf dem a es rem 53 Vgl. Walden/els, S. 36f. 
54 Walden/els ( o. Fußn. 40), S. 22. 
55 Vgl. A. Dihle, Die Griechen und die Fremden, 1994; M Hengel, Juden, Griechen 

und Barbaren, 1976; W Detel, Griechen und Barbaren, Deutsche Zeitschrift für Philoso 
phie 42 ( 199 5), 10 l 9ff. 

56 Vgl. T. Todorov, Die Eroberung Amerikas, 1985 · 
57 Walden/els (o. Fußn. 40), S. 35. 
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verwandelt, das noch nicht begriffen, verstanden oder erklärt ist, selbst 
wenn wir bereit sind, einen Rest von Unverständlichem, Unerklärlichem 
und Unerforschlichem zu dulden oder gar zu verehren. Eine Xenologie, die 
sich auf diese Bahn begibt, entrinnt nicht dem Paradox eines sich selbst 
aufzehrenden Logos vom Fremden. Die Situation ändert sich, wenn wir 
darauf verzichten, geradewegs zu bestimmen, was das Fremde ist, und 
wenn wir stattdessen das Fremde nehmen als das, worauf wir antworten 
und unausweichlich zu antworten haben ... ". 58 Läuft das auf eine , bloße 
Inversion' der Problemlage hinaus, vom Primat des Anderen statt des Ei 
genen auszugehen? Oder geht es um eine asymmetrische Herkunft des 
Eigenen aus dem Kontrast zum Fremden? 

Statt die Erweiterung des Eigenen zu verfolgen oder die Konstruktion 
eines Allgemeinen als Inklusionsmedium, kann man auch anders fragen. 
Wittgenstein suchte , Übergänge' oder ,Zwischenglieder', also laterale 
(nicht-hierarchische, -teleologische oder -ursprungslogische) Relationen, 
die nicht auf Inklusion unter eine Regel oder die Integration in ein Meta 
medium setzen. Die ,Logifizierung' des Fremden würde nolens volens 
vom eigenen oder ,einen' Logos ausgehen - und damit im Gestus des ,lo 
gon didonai' mehr setzen, als zu rechtfertigen wäre gegenüber den Frem 
den. Denn jede Rechtfertigung ist nicht nur ein später Modus, sie ist auch 
nicht zuhanden, wo kein gemeinsamer Topos (mehr) unterstellt werden 
kann. 

B. Waldenfels meinte im Rahmen seiner ,Xenologie', seiner Phänome 
nologie des Fremden: ,,Die entscheidende Frage lautet: Läßt sich das 
Fremde auf dem Boden der Hermeneutik bewältigen, oder ist dieses dazu 
angetan, die Hermeneutik selbst noch in Frage zu stellen?'?" In demselben 
Sinn kann man fragen, läßt sich das Fremde auf dem Boden des Rechts mit 
dem Topos der Menschenwürde bewältigen, oder vermag umgekehrt ,das 
Fremde' denselben noch in Frage zu stellen? Ist ,die Menschenwürde' eine 
Integrationsfigur, in der die Differenz von Eigenem und Fremden zum 
Verschwinden gebracht werden soll, oder wie läßt sie sich als ,Figur eines 
Dritten' verstehen, mit der die Differenz gewahrt wird? Sozialphiloso 
phisch ließe sich die Frage so wenden: Braucht man einen (beispielsweise 
anthropologischen oder moraltheoretischen) Universalismus, um den Kon 
textualismus oder Relativismus zu vermeiden - oder gibt es laterale For 
men und Figuren des Übergangs zwischen Eigenem und Fremdem, die 
weder reale Universalien noch deren Bestreitung brauchen? 

Eine Stärke des Rechts (gegenüber der so skizzierten Hermeneutik) 
scheint jedenfalls darin zu liegen, so ohne Verstehen auszukommen, wie es 

58 Walden/els (o. Fußn. 40), S. 108f. 
59 B. Walden/els, Vielstimmigkeit der Rede, 1999, S. 67 
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M kö t gen· Das Recht ist ohne Gabe und Vergebung auskommt. an onn e sa . ' 
ohn' Warum es gilt auch ohn' Verstehen', gleich also ob man es. (als A;.- 
geklagter od~r Kläger) versteht oder ~icht._ Es kan; da:~~nw::d ~~c~~~e~: 
tionelle) Hermeneutik nicht vermag: diesseits von .ers e b . Sich 

h · Verschwmden zu nngen. 1 
stehen Differenzen regeln, o n~ sie zum h erklich anderes, als 
auf' das Recht zu verstehen, ist denn auc etwas m ik ät ndie- 
, · Rechtstheoretl er pra e ,das Recht' zu verstehen. Letzteres _mag em di t N n bleibt 
ren, allen anderen hingegen wäre __ nut ~rste~em ~e~:g r~~e;iffer~nzregu 
die Menschenwürde als Rekursgroße eme~ mter _u' ~-re .. ht zu werden - 
lierung anfällig dafür, zu einer ,realen Umversahe ub;rhoman naturaliter 
gewissermaßen als anthropologische Substanz, aus ze\en allerorten an 
oder ,formaliter' ableiten könne, was _allen ~u allen e1Sf" k (des Ver 
Rechten zukomme. Damit wäre allerdmgs die genannte ar. .lt . die 

. . ) d R chts ebenso verspte , wie 
stehens nicht bedürftig zu sem es e h 1 singulare tantum 

W .. d ' d s Mense en as Sprachgeschichte von ,der ur e e . k rrieren können 
verfehlt. Wie aber Recht und Religion auf emen Topot~ re mued1·um zu sub~ 

. .. · h ' d finales' Integra l Ofl.S 
ohne ihn als ,ursprunghc es 0 er ' d · kludieren hängt an der 
stantialisieren und ohne den Fremden zu ~x- ~ erFm den d h nach seiner 
prekären Frage nach der Gegebenheitswezse es rem , . . 
widerständigen Phänomenalität. 

Paradoxe Gegebenheitsweise des Fremden 

. . .. 1 ie der Intersubjektivität' nicht von 
Husserl ging in semer ,Phanomeno og h . ht von einer Erfahrung des 
einer gemeinsamen Erfahrung aus, a~~m)n~~r Erfahrung des Fremden als 
Gemeinsamen, sondern_ von (~em Prob nicht da ist bzw. sich entzieht. Me 
Fremden. Der Fremde ist da, mdem ~r . adigmatische Entzugser 
taphorisch gesprochen: der Fremde i~tdeme par_ h uns entzieht. Es sucht 

F d · t sich in em es s ic scheinung'. ,,Das rem e zeig ' h b or wir es einlassen oder uns 
. d t in Unruhe noc ev . uns heim un versetz uns 1 . ' ibh fti Appräsenz' ist eine para- 

h h " 60 Seme lei a11 ige . ) seiner zu erwe ren sue en · . ' iff C Attraktion oder Repuls10n 
doxe Gegebenheit, die dem dir~kten Z~1h1 di u~enschheit in jeder Person, 
einen ,passiven Widerstand' bietet. Nie t iet ht am Anfang sondern die 

. . dh · · einer Person s e ' auch mcht die Frem eit m m h d' Menschlichkeit des Anderen: 
Menschheit im Anderen, genauer no_c h .1eh'" 61 Das Problem der Fremd- 
,,,Der Andere ist ~er e~ste Mensch~ m~ ~:~ Ei~enen angegangen, sondern 
erfahrung wird hier nicht vom Prima 

60 
Walden/els (o. Fuß~. 40), S. 42· 

8. ~ ldenfels (o. Fußn. 40), S. 89. 61 E. Husserl, Husserhana, XIV, 41 , a 

~---------------- 
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von der Vorgängigkeit des Anderen her. Das ist mitnichten eine spätere 
Übertreibung französischer Herkunft. 

Für ,das Ich' hat das zur Folge, nicht in ursprünglicher Selbstgegenwart 
zu beginnen, sondern: ,,Das Ich konstituiert sich im Kontrast zum Du .... 
Dies schließt einen Kontrast von Eigenem und Fremdem ein. Das Eigene 
erscheint als das Zugängliche und Zugehörige, das Fremde als das Unzu 
gängliche und Unzugehörige".62 Als schlechthin unzugänglich wäre der 
Fremde unerfahrbar (als Fremder), somit wäre er von der (oben genannten) 
vierten, opaken Fremdheit. Husserl schlug als Weg aus der Aporie der 
Fremderfahrung vor, daß Fremdheit auf einer ,,bewährbaren Zugänglich 
keit des original Unzugänglichen" beruhe.63 Damit behauptet er, das Un 
zugängliche werde in der Fremderfahrung zugänglich, wie das Vergangene 
in der Erinnerung. Fremderfahrung ist in diesem Sinne eine ,,Erfahrung 
unüberwindlicher Abwesenheit"64 - eine wirkliche Unmöglichkeit bzw. 
unmögliche Wirklichkeit, wenn man die Paradoxierung modal zuspitzt. 

Husserl wählte den gegenläufigen Weg, das Paradox zu entschärfen. 
Denn letztlich sei die Fremderfahrung im Horizont der eigenen Perspektive 
und Gegenwart zu verorten, im Grunde damit doch wieder eine Version 
der Selbsterfahrung. Damit wiederholt sich das Problem durch eine Ver 
doppelung. Kann man zunächst Heim- und Fremdwelt oder Nah- und 
Fernwelt unterscheiden, verdoppelt sich die Fremdheit in eine innerhalb 
und eine außerhalb der Heimwelt (oder anders Fremdartigkeit außen und 
Fremdheit innen). Die Unterscheidungen von Nah und Fern wie von Reim 
und Fremdwelt sind irreführend, weil in der alltäglichen Umwelt bereits 
,im Heimischen' nah und fern medial so verflochten sind, daß sinnvoller 
von ,Eigen' und ,Fremd' auszugehen ist. Fraglich ist allerdings, ob dabei 
von einem Relat (Eigen oder Fremd; wie angeblich Husserl versus Levi 
nas) oder von deren Relation auszugehen ist. Ebenso fraglich ist, ob ,In 
nen' und ,Außen' des Fremden so trennscharf zu unterscheiden sind oder 
nicht vielmehr das Problem in der phänomenalen Uneindeutigkeit des so 
Unterschiedenen liegt. Waldenfels meinte in diesem Sinne: ,,Das Ineinan 
der und Durcheinander von Eigenem und Fremdem, das sich in einer ,in 
trakulturellen Uneinheitlichkeit' niederschlägt, ohne die interkulturellen 
Differenzen aufzuheben, ist entschieden größer, als solche einfachen Mo 
delle erwarten lassen".65 

Die Fremdheit im eigenen Horizont ist das (oder der) Unbekannte, das 
durch gemeinsame Medien und Rituale geregelt werden kann wie in der 

62 Walden/els (o. Fußn. 40), S. 89, mit Verweis auf Husserliana XIII 247 
63 ' ' . Husserliana, I, 144. 
64 Walden/els (o. Fußn. 40), S. 90. 
65 Walden/els (o. Fußn. 40), S. 93. Vgl. ders., Der Stachel des Fremden, 2. Aufl. 1991, 

S. 69ff. 
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Religion - oder auch durch rechtliche Regelungen. Die Vertrautheitssphä 
ren lassen sich gegebenenfalls ausweiten und sind variabel, ?leiben dabei 
aber stets Ausdifferenzierungen des eigenen Horizontes. In emem Schema 
gefaßt, handelt es sich um konzentrische Kreise od~r Stufen, die stets vom 
Primat der Eigenwelt her konzipiert sind,66 von em~m Z~ntr~m, an dem 
Probleme erst an den Rändern auftreten. Leitend bleibt hier die Methode 
der ,Verähnlichung', der ,,Ur-Analogie".67 Geht man so vor - philo~o- 
phisch ethisch theologisch oder juristisch - zielt man entweder auf eme 

' ' · · . . ?) f . All Integration des Fremden ms Eigene, oder (zugleich d.am1.t. a~ eine , 
gemeinschaft'68 von Eigenem und Fremdem, in die beide mtegnert werden. 
Grammatisch gesprochen zielte man auf eine Erweiterung der erste~ Per 
son Plural. Für Husserl war das ,Europa' als ,,ideale Lebens- und Semsge 
stalt"?". Noch die prätendierte ,unbeschränkte Weltoffenheit' Europas · · ·· · w: h ·· 70 Selbst würde zu dieser mythisierenden Vergroßerung emes tr ge oren. . 

· E c 1 würde - oder aber emem wenn man diesem Mythos von uropa 10 gen 
anderen wie der ursprünglichen und finalen Inklusion aller ~ens~hen aller 
Zeiten am Ende aller Zeiten - wäre diese universale Inklusion nicht 0?ne 

· · d h .. f nd gefahr- Kehrseite denkbar: je offener und JC umversaler, esto sc ar ~r u 
licher die schweigend mitgesetzte Exklusion. Das oben expomerte Problem 
erweist sich als persistent. t 

Die Fremdartigkeit, also das externe oder ,extreme' Frem.de, begegne 
uns erst, wenn die analogisierende Wahrnehmung unzulänglich wi~d u~d 
mir die Worte fehlen' das Fremde im Eigenen zu fassen. N amenlosigkeit, 

' ' . . F ht d Zittern oder andere For- Sich-nicht-auskennen," Ratlosigkeit, urc un · . . . . . .. · s thesis von Sinnlichkeit und men des Risses der immer schon gängigen yn . . . 
. , d die u nmöghchkeit dieser Sinn sind Entzugserscheinungen , an enen . . . 

' . . . h Ph" ene des lediglich bisher Wirklichkeit zutage tntt. Es smd me t anom . .. d 
.. dli h n Basisphanomene es Unbekannten sondern des Unverstan ic en - ß 

' . . d F d Das dergestalt Ortlose mu Nichtverstehens73 wie der Atopie es rem en. . . . · d et wird semen Platz 
,für gewöhnlich' gebannt werden, m dem es emgeor n . ' ilt 

. .. 0 d ' gebracht wird Denn es gr angewiesen bekommt und damit ,m r nung · h 1 · 
. 0 d die aufrechtzuer a ten eine als Gefährdung der (öffentlichen) r nung, 1 

· K ltur das Primordiale gegen- 
66 Vgl. Husserliana I, 162: ,,Hier sind Ich und meine u 

über jeder fremden Kultur". . d E ähl Bd 3 1991 S. 24lff. 
67 Husserliana, XV, 433. Vgl. P. Ricoeur, Zeit un rza ung, · ' ' 
68 Husserliana, I, 167; VI, 262. 
69 Husserliana, VI, 320. 
70 So Walden/els (o. Fußn. 40), S. 95. . . ders Werkausgabe Bd. 1 
71 L Wittgenstein Philosophische Untersuchungen, in: ., . h . ht aus '" · ' . d · F · Ich kenne Iflf C me · 

1984, I, § 123: ,,Ein philosophisches Problem. hat ie 
1~rm. 

XV 631. Zugänglichkeit in 
n So Walden/els (o. Fußn. 40), S. 94, mit Husser ian~ dli ,hke1·t:'" 

. hk · · M dus der U nverstan 1c · der eigentlichen Unzugänglic eit, im 0 . h 2004 
73 Vgl. dazu J. Albrecht u.a. (Hrsg.), Kultur Nicht Verste en, · 
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Verortung des Fremden fordert. Aber: ,,Dieses Außen, das einer jeden 
politischen oder kulturellen Ordnung anhaftet, widersetzt sich der funda 
mentalistischen Suche nach einem festen Grund ebensosehr wie den Nor 
malisierungseffekten, die von funktionierenden Ordnungen ausgehen"." 

Gilt die Menschenwürde gemeinhin als solch ein Ort (eben als Topos), 
mithilfe dessen sich das derart widerständige Fremde verorten läßt - kann 
das in verschiedener Hinsicht und mit grundverschiedener Dynamik ge 
schehen: Der Topos kann, wie zur Genüge kritisiert, als Integrationsort 
fungieren. Er kann aber auch als Figur des Dritten dienen, der zwischen 
Eigenem und Fremden einen Raum eröffnet, in dem die Differenz gewahrt 
wird, sich die Differenten aber gleichwohl (befriedet?) begegnen können. 
Der Effekt dessen wäre dann eine beiderseitige Verfremdung: das Eigene 
wird angesichts des Fremden verfremdet, so wie der Fremde seinerseits 
sich nicht mehr nur als Eigenes gegeben ist, sich also auch selber fremd 
wird gegenüber dem Anderen. Diese paradox anmutende doppelte Ver 
fremdung im Zeichen eines Dritten kann man als ,Aufhebung' oder Syn 
thesis ,höherer Ordnung' härten und begründen. Damit würde aber gerade 
die Offenheit und Lateralität dieser Figur verspielt. Der Verzicht auf eine 
Begründung und die Zurückhaltung der eigenen Besetzung dieses dritten 
Ortes fördert dessen symbolische Funktion als Figur des Dritten. 

Ohne Analogie 

Damit wird das Problem des Fremdverhältnisses verändert: ,,Wenn die 
Erfahrung der Fremdheit in der Zugänglichkeit des Unzugänglichen be 
steht, wie könnte dann ein Zugänglichwerden oder Zugänglichmachen 
aussehen, das die Unzugänglichkeit des Fremden wahrt?" fragt Walden 
fels." Die Frage ist inspiriert von Merleau-Ponty: ,,Wie den Anderen ver 
stehen, ohne ihn unserer Logik zu opfern und diese ihm?"76 Seine Antwort 
war, laterale und nicht vertikale Übergangsfiguren zu suchen, ein Zwischen 
Eigenem und Fremdem, das ihnen weder übergeordnet wird als ein höheres 
Drittes, noch als eine Erweiterung des Eigenen, sondern das bereits im 
Eigenen als dessen Fremdes präsent ist. 77 Die ,Lösung' ist einsichtig: das 
Fremde zu erfahren nach Maßgabe derjenigen Fremdheit, die im Eigenen 

74 Walden/els ( o. Fußn. 40), S. 130. 
75 Walden/els (o. Fußn. 40), S. 95. 
76 M Merleau-Ponty, Von Mauss zu Levi-Strauss, in: Metraux/Waldenfels (Hrsg.), 

Lei~7haftige Vernunft, 19.86, S. 14, 20f.; ?ito ders. '. Sign~s, 1960, S. 144, l 50f. . 
Merleau-Ponty spncht von der .wilden Region semer selbst, die nicht in seiner ei 

genen Kultur eingeschlossen ist und über die er mit den anderen Kulturen in Verbindung 
steht" (Signes, 13 8). 

• 
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ist, ohne nur das Andere des Eigenen -zu sein. Anders gesagt wird da~ Au 
ßerordentliche (,außen') verstanden nach Maßgabe des Auße:ordenthchen 
(,drinnen') im Eigenen. Nur, würde damit nicht die stark~ Dif~erenz nach 
Maßgabe einer schwachen interpretiert? Und wäre das mcht eme - wenn 
auch raffiniertere - Wiederholung der Extrapolation des Eigenen? 

Das bleibt ambig. Waldenfels verweist mit der Ethnologie auf eine me 
thodische Wende der Problemstellung, wenn man Fremdheit und Fremdar 
tigkeit nicht als Gegenstandsbestimmungen' auffaßt, sondern als methodi- , h . d' 78 sches Prinzip: ,,Etwas wird fremd, indem es als fremd betrac tet wzr · 
Der fremde Blick ist dann nicht einfach der Blick auf den Fremden bzw. 
dessen Blick, sondern der befremdende Blick, der etwas oder jema~den 
fremd werden läßt. Fremdheit ist eine adverbiale Bestimmung des Hmse- 
hens bzw. Wahrnehmens. 

Aber auch das bleibt noch ambig, denn der befremdende Blick ist ?o- 
lens volens ein Akt der etwas fremd werden ,läßt' (transitiv und aktiv). 
Erst der nicht-transi~ive (nicht notwendig nicht-intentionale) Effekt dieses 
Blicks ist mehr als eine Erweiterung des Eigenen. Im Befremde~. des 
Blicks kann eine Verfremdung des Eigenen geschehen, ~i~ dess~n Uber 
schreitung wäre. Nur wäre eine Überschrei.~ung im t~ans1trven S1_nn no_ch 
eine Expansion des Eigenen. Erst wenn die Uberschreitung provoziert wird 
durch den Fremden, wäre sie nicht ,nur' transitiv-aktiv '. Der b.efr~mde~de 
Blick ist eine Antwort des befremdeten Blicks (im Passiv), beispielsweise 
wenn ,,die Erfahrung des Fremden in einem Fremdwerden der. Erfahr.~mg 

· 79 •· di G d Eigenen hmaus fuhrt und der Phänomene gipfelt". Uber ie renzen es 
erst ein mehrdeutiger Reiz des Fremden, der anziehend o_der abstoßend 
sein kann. Darin ist er jedenfalls bewegender Beweger des ~igenen. 

W aldenfels rekurriert am entscheidenden Punkt auf die ~on Husserls 
. . · d r Gestalttheone angeregte Analysen zur passiven Synthesis wie von e . 

. . . . Wenn das Eigene sich bildet [oder: Figur wechselseitiger Kontrastzerung. ,, k h 
gebildet wird?], indem es sich von Fremdem abhebt, und wen u~~e e rt 

. . . . d F d rfahrung wechselseitig. Al- dasselbe gilt, steigern sich Eigen- un rem e . 
ternativen verhalten sich zueinander wie Gestalt und Grund; ~eme Ord- 

. · c. " 80 Was aber verhmdert dann nung des Sichtbaren kann beides umgre11en · 
. . . . d K t tes _ bis in polemogene Kon- eme Eskalation dieser Steigerung es on ras . . 

stellationen? Nichts kann das a limine verhindern. Des_we.gen .i~t dieses 
. . h fäh lieh Nur die Jeweilige Ant- Schema (der Xenologie) auch me t ungeta r i · 

wort auf den Fremden kann diese Eskalation deeskalieren - und eben dazu 

78 Walden/els (o. Fußn. 40), S. 102. 
79 Walden/els (o. Fußn. 40), S. 109. . d · chselseitige Dynamik 
80 ß 40) S 108 Wieso sollte as eine we . 

. Walden/els (o. ~u n. ~ · '. . vor den Relaten ausgegangen wird, 
sem? Bemerkenswert ist, daß hier von emer Relat10n 
nicht von einem Primat des Anderen, wie bei Levinas. 
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dient die Erinnerung an die Menschenwürde: als Erinnerung an eine Be 
stimmung, die verfehlt würde, wenn man sich auf die Konstellation des 
Kampfes einließe. Gegenüber der stets verletzbaren Phänomenalität des 
Fremden (und des Eigenen) dient die ,nooumenale' Bestimmung dazu, auf 
menschliche Weise miteinander zu leben. Das Überschießende an dieser 
Bestimmung zieht zwar Begründungsversuche und metaphysischen Über 
schwang auf sich. Es hat seine symbolische Funktion aber auch ohnedies - 
oder wird trotzdem überwältigt von gegenläufigen Orientierungen wie der 
an Freund versus Feind. Nicht die Begründung oder Metaphysik kann die 
Orientierung an der Würde des Fremden ,sichern', sondern allenfalls kann 
die Urimpression der Fremdwahrnehmung die unhintergehbare Selbstver 
ständlichkeit und Fraglosigkeit seiner Würde vergegenwärtigen. 

Nur, was ist Gestalt, was Grund in dieser Wahrnehmung? Wäre die 
Fremdwahrnehmung die Wahrnehmung der Gestalt des Fremden, wäre das 
Eigene der Grund? Dann bliebe es bei der Husserlschen oder Gadamer 
sehen Option. Waldenfels muß wohl die gegenläufige Lesart ,meinen' - 
daß vor dem Grund des Fremden das Eigene Gestalt gewinnt. Dafür spricht 
seine These, es bedürfe eines Blickwechsels vom Einordnen des Fremden 
in ein Vorverständnis zur Responsorik: ,,das Fremde nehmen als das, wor 
auf wir antworten und unausweichlich zu antworten haben, also als Auf 
forderung, Herausforderung, Anreiz, Anruf, Anspruch ... ",81 und pro 
grammatisch verschärft: ,,Dieser Anreiz oder Anspruch, auf den der Blick 
antwortet, ist weder Teil der fremden noch der eigenen Kultur, er ist das 
interkulturelle Phänomen par excellence". 82 

Auf das Fremde selber zu antworten, kann nicht heißen, auf ,immer 
schon Gesagtes' zurückzugreifen, etwa auf das, was doch seit Anfang der 
Geschichte ohnehin allen zu eigen ist und nur kritisch genug deduziert 
werden muß. Auch auf das immer schon Niedergelegte in entsprechenden 
Übereinkünften zu rekurrieren, wäre ein Vermeiden der eigenen Antwort. 
Daher erlaubt der Rekurs auf ,die Menschenwürde' auch keine ,rechte 
Gelassenheit'. Denn von ihr aus oder auf sie hin zu antworten, ist stets 
jedem selber aufgegeben, der vom Anspruch des Fremden herausgefordert 
wird. Insofern ist ,Menschenwürde' kein Problemlösungstitel, sondern eine 
zu recht vage Orientierungsfigur - um sich im Antworten angesichts des 
Fremden zu orientieren. Die Stärke dieser Grundfigur hat sich darin zu 
zeigen, daß sie nicht inhaltlich ,immer schon bestimmt' ist, erst recht nicht 
,absolut begründet'. Die kanonische ,Begründungsoffenheit' ist so gesehen 
eine Offenheit für nachgängige hermeneutische Explikationen, nicht für 

81 Walden/els (o. Fußn. 40), S. 109. 
82 Walden/els (o. Fußn. 40), S. 103. 

Fremdwahrnehmung 399 

vorgängige absolute Begründungen. Ande~falls würd~ die topische Kom 
petenz der Menschenwürde als Figur des Dntten verspielt. 

Summum ius versus summa iuris 

Die kritische Gabelung, an der sich Frem~heit und Fremdart~!~e;:v:se;~:~ 
ves und radikales Fremdes unterscheiden, hegt dort, wo ~an ff t ver 
Eigenem und Fremden'" als Vermittlungsfigur oder als ~iß b~wH ia u 
steht Ein gerütteltes Maß an politischer Phänomenologie ~.nh e~mt einlege 

· " · d d ß f de Anspruc e Ifl l a - 
tik täte weiterhin not, ~m zu verh~n em, a "rg~~umal wenn das die nur 
meinen Geltungsanspruchen drapie~t werden ' aus dem Blickwinkel eines 
übertragenen eigenen Ansprüche w~ren. Denn . d . rd generell' 
Dritten (der als das neutralisierte Eigene ent.wor:en wir A) wßi , dentliche 

. ' 1 . h t t s nicht gleich ist. Das u eror oder , umversal g e1c gese z ' wa . . · von Kontextualisten 
des Fremden hingegen durchkreuzt die Oppostt10n 

und Universalisten. . . . . h d Dritten geltend macht, 
,,Jeder Form der Gerechtigkeit, die em Rec t ~s it an Der Satz sum- 

haftet wohl oder übel ein Moment .der Unger~chtike~tsordnung die sich 
mum ius summa iniuria betrifft nicht nur eme . ehe di ihre' Herkunft 

. läß . h f iede Ordnung bezie en, ie verabsolutiert, er a t sic au J " 85 D ilt nicht nur für politi- 
und damit ihre eigenen Grenzen verle~gnet . 'lt as ~i in theologischer Per 
sehe Ordnungen, in Tradition der Polis, es gt auc ti hes Modell des 

. . lität d Dekalogs als hermeneu isc 
spektive. Die Umversa i a .. es h ist theologisch problematisch. 
Rechts das der Menschenwurde entsprec e, d · es das Gottes ' . · Ethnos un sei ' Nicht nur wegen semer Genese. aus e~n~m di ' Rechts genauso gilt 
sondern auch, weil für die Umver.sahds1eruGng t z~~e:heologischer Perspek- 

. · · Daher ist as ese z d summum ius summa inturia. d M h (vor Gott) auch we er 
tive für das Miteina~der von Mensch ~~h da=~~angelium so limitiert wie 
hinreichend noch umversal, sondern du kti die Menschenwürde als 
gegenbesetzt. Man kann dann in dieser Perspl e r:ceht als Figur des Rechts, 

· I · h ' T s verstehen a so m .. genum ,evange tsc en opo h d jedem Gesetz gegenuber 
sondern als Figur des Anderen des Reeb tsd a~nterscheidung von Person 
außen' und ,fremd' bleibt. Nach Maßga e per durch die Werke (die 
' di u t tbarkeit' der erson 1 und Werk folgt 1e , nan as . D anthropologisch universa 
eigenen wie die fremden). Das gilt coram b ~0H'. etikem Katholiken und 
und daher gegenüber jedem Fremden. Nur e1 ar , 

. meneutik bei Dilthey und Gadamer' vgl. 
83 So die erläuterte Ortsbestimmung der Her 

Walden/els (o. Fußn. 40), S. 17ff. 
84 Walden/els (o. Fußn. 40), S. 127. 
85 Walden/els (o. Fußn. 40), S. 126. 
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Todsündem bleibt die Unterscheidung anscheinend problematisch (und 
daher Gott vorbehalten). 

Fragt eine Eschatologie der universalen Inklusion , Was dürfen wir hof 
fen?', lautet die beste aller möglichen Antworten, zumindest daß alle Men 
sch.en in ihrer Würde als Menschen geachtet werden. Die Hoffnung des 
antiken Judentums und die entsprechende Hoffnung des Christentums auf 
eine wenigstens finale Inklusion aller (je gewesenen) in die eine Heils 
ordnung - hat einerseits einen so erfolgreichen wie humanisierenden Ef 
fekt. Andererseits hat sie die abgeschattete Kehrseite, daß wer sich der 
immer we.iteren In~lusion doch noch verschließt, um so schärfer ausge 
schlossen ist und wird. Je erfolgreicher eine Ordnung universalisiert wird - 
desto schärfer wird der unheilige Rest ausgeschlossen. Reagierte die Mo 
deme auf den mittelalterlichen ,Ordnungsschwund', wenn man mythisie 
r~nd s? formulieren will, mit der Formalisierung der Ordnung, wiederholt 
sich die genannte Prätention der Universalisierung, bei der diejenigen um 
so schärfer ausgeschlossen werden, die sich dem entziehen oder widerset 
zen - eine paradoxe Logik der Universalisierung der Ordnung. Das bedeu 
tet, die Horizontintentionalität des Ordnungsdenkens und -setzens richtet 
sich auf die Universalität (oder Universalisierbarkeit) der Ordnung. Die 
Menschenwürde ist dafür vermutlich das Beispiel. Von der ,evangelisch' 
verstandenen Menschenwürde würde aber ,gesetzlicher' Gebrauch ge 
~acht, würde man sie exkludierend geltend machen. Bei noch so hartnäk 
kiger Exklusion eine immer noch nachhaltigere Inklusion wäre die Logik 
der Offenheit der so bestimmten Würde für alle. 

Di~ Probleme mit .. ,der' Menschenwürde provozierten im Vorangehen 
den die Suche nach Ubergängen als Figuren des Dritten - nicht als Metafi 
guren der Vermittlung und Integration, sondern als Zwischenräume jenseits 
von Inklusion und Exklusion. Wenn Menschenwürde nicht als ein Gemein 
sames verstanden wird, als eine substantia communis, sondern als ein Zwi 
schen alter und ego, als ein locus communis, wäre es nicht ein solches 
Drittes, das ursprungs- oder teleologisch immer schon vermittelt was fak 
tis~h au_sein~ndertritt oder einander gegenübersteht. Als eine Figur des 
Dntten im Smne des Zwischen bildet die Menschenwürde eine Relation 
von der her beide erst werden, was sie sein sollen. Sie wird zur Verhältnis 
bestimmung, zur vorausgesetzten Bestimmung dessen, was es heißt, auf 
menschliche Weise miteinander lebendig zu sein. 

Wenig Widerspruch würde daher die These wecken: Die Würde des 
Menschen zeigt sich im Umgang mit dem Fremden. Wie man auf seinen 
Anspruch antwortet, zeigt (und bezeugt) die eigene Menschenwürde (wie 
man mit ihr umgeht und wie man darin die des Anderen wahrt). Aber wäre 
auch plausibel: Die Würde des Menschen wird erst im Umgang mit dem 
Fremden? Das wäre die These einer ,passiven Genesis' der Menschenwür- 
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de aus dem Anspruch des Fremden und in der A~twort auf ihn. ~o gesehe~ 
wäre die eigene Würde kein unverlierbarer Besitz, den man .'sicher hat , 
sondern eine Aufgabe oder Bestimmung (wie die imago), die - als Be 
stimmung unverlierbar - gleichwohl zutiefst versehrt werden kann, wenn 
man nicht ihr entsprechend auf den Anspruch des Anderen antwortet. Der 
bedeutet und gibt zu verstehen, was erst durch seinen Anspruch g~weckt 
wird. Er ,spielt zu', ,sinnt an' oder ,mutet zu', was nicht aus dem .eigenen 
Inneren' hervorgeht, sondern aus dieser Relation. Für diesen basalen Topos 
des Rechts hieße das er wird erst in der Antwort auf fremde Ansprüche,86 
und zwar in einer Antwort, die nicht nur ,im eigenen Namen' formuliert 
wird. Darin liegt das überschießenden dieser Antwort, ein Moment des 
Versprechens, das eine bestimmte Treue freisetzt (oder ford~rt ). . 

Die Menschenwürde als ,summa iuris' ist der Entwurf emes Zw1sch~n 
raums, imaginär und hoffnungsvoll, um ein Jenseits von In- ~nd Exklu,s10n 
zu eröffnen. Als Summa ist sie aber in beunruhigender Weise ,mehr als 
das , was Recht ist'. Sie ist eine überschwängliche , Voraussetzung' des 
Rechts, auch wenn sie im Recht ist (und dort geschrieben steht). Denn 
sowenig das Recht sie .setzt', so merklich ist sie ihm v?rausges_etzt a~s das 
Andere des Rechts von dem her erst wird, was Recht ist. W emger dialek 
tisch verschlüsselt:' in der Menschenwürde ist mehr gesagt, als das !lecht 
selber sagen kann. In ihr meldet sich das, was mehr_ als R~cht ist. In ~1esem 
Sinne ist die Menschenwürde eine Imagination, em Honzontvorgnff, der 
es wagt einander Raum zu geben' (oder ,Raum zu lassen', der durch den 
Fremde~ eröffnet ~ird). Diese Metapher kann als Begriff gebrau~ht ~nd 
weiter bestimmt werden sie kann auch , begründet' werden, wo sie mcht 
geteilt wird. Aber sie ist'_ wie eine ,Gabe' im Unterschied zum 'Tausch' - 
etwas, das geteilt werden will und sich durch da~ Teile~ vermehrt, statt 
verringert. Als Metapher bedeutet sie die Unbest1mmth~Jt des ~remden, 

. . . · E · halt zu gebieten. Diese Aus- um der eigenen Bestimmthe1tsgenenerung m . . 
ß bl . h Imagination steht mcht im legung der Menschenwürde als ma ge l C er , . 

Zeichen einer regulativen Neutralität des ,übergeordneten Dntte~, son- 
. , h t 1 der Sagende von sich aus dem emes , Versprechen , das me r sag , a s . . 

halten und sichern kann. Darin kann durchaus ein Zeugms des Ei~enen 
. . . d T diti n von Juden- und Chnsten- präsent sem, etwa die W eitergabe er ra 1 10 

tum. 

. . . .. . F ß 42) s. 579. Neben den bekannten 86 Em schönes Beispiel dafür gibt Huber ( 0· u n. ' . d R c ti M h ürde (Renaissance un erorma !- 
Quellen der neuzeitlichen Auffassung d~r ensc enwu A t f die Herausforderun- 
on) nennt er die spanische Spätscholastt~ - ~nd_ dere~ S n;wor T~u se von der geselligen 
gen der ,nicht-europäischen Menschheit . vitona unl 'huarez lbetversta··ndlich auch für 

. · h · · ih Vernunft ga t 1 nen se s Natur des Menschen m Em eit mit 1 rer . G ti s und des euro- . h hi di Wegbereiter von ro iu , die Indianer' als zutreffend. Huber sie t ier ie 
päischen Völkerrechts am Werk. 

----------------·- 
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Postscriptum: Selbsterhaltung versus Fremderhaltung ,Seinesgleichen geschieht'. Dann würde die Fremderhaltung vom transiti 
ven Akt' der Hermeneutik zu etwas ihr Widerfahrendem: wenn der Frem 
de als ,Erhalter', wenn nicht gar als ,Stifter' des Eigenen wirksam würde. 
Fremderhaltung wäre dann nicht (nur) eine actio Dei, der gegenüber sich 
die neuzeitliche Selbsterhaltung zu behaupten hätte, sondern eine Bestim- 
mung hermeneutischer Wahrnehmung. .. 

,,Die Fremdheit markiert ein Außer-ordentliches, das als Uber- 
schuß über alles Ordentliche hinausgeht",89 meinte Waldenfels. Dann wäre 
die Ordnung - auch die des Rechts, zumal von Gast-, Asyl- und Ausländer 
recht, als Antwort auf das widerfahrende Außerordentliche zu verstehen, 
nicht als vorgängige ,absolut begründete' Ordnung der Ausschließung mit 
gewissen Ausnahmen. ,Raum geben' ist ursprünglich kein transitiver Akt, 
sondern ein nichtintentionales Ereignis zwischen Fremdem und Eigenem. 

In der Logik des Primats des Eigenen liegt die Dynamik der Selbsterhal 
tung und -steigerung. Sie ist es, die sich (zumindest neuzeitlich) von selbst 
versteht - mit dem entsprechenden Ausschluß , transitiver Erhaltungssät 
ze'. 87 Nur ist ,Selbsterhaltung' mit Tugendhat zu sprechen, kein ,semanti 
sches Prinzip', erst recht nicht das einer Ethik. Deutlicher noch sprach 
Blumenberg von der ,,Sinnlosigkeit der Selbstbehauptung". 88 Angesichts 
der kritischen Verfassung des Selbstbehauptungsschemas kann man es für 
angezeigt halten - aus theologischen wie außertheologischen ,Gründen' - 
nach deren in der Neuzeit exkludiertem Anderen zurückzufragen. Imagina 
tionen leben von solcher memoria, vom Nachklang des vermeintlich Ver 
gangenen. Die hier unternommene Suche nach den Übergängen, lateralen 
Zwischengliedern und Figuren des Dritten ist eine Art und Weise der Ant 
wort - der Umgangsformen mit dem Fremden -, die ihn nicht zu tilgen 
sucht, sondern die Differenz wahrt und sie für kulturell ,produktiv' hält. 

Fremderhaltung hieße die kritische Regel gegenüber dem, was sich von 
selbst versteht: gegenüber der Expansion des Eigenen im Namen der 
Selbsterhaltung. Von ,Fremderhaltung' zu sprechen ist allerdings prekär, 
sofern es das Fremde zum ,Objekt' einer transitiven Aktivität zu machen 
scheint. Es wäre zunächst aber immerhin ein brauchbares kritisches Regu 
Jativ ihr gegenüber. Weiter ginge noch die nicht ohne weiteres plausible 
These, das Eigene als Antwort auf den Fremden zu verstehen und daher 
den Fremden als die Eröffnung des Eigenen. Symmetrisch hieße das eine 
Kontrastierung in der Hoffnung auf produktive Gegenseitigkeit. Das bliebe 
zwar noch von einem Tauschmodell bestimmt, wäre aber so plausibel wie 
hilfreich, um nicht einem fraglosen Primat des Eigenen aufzusitzen. Dieses 
Geschehen der Kontrastierung ist allerdings von der Vorgängigkeit und 
paradoxen Unzugänglichkeit des Fremden her schwerlich als symmetrische 
Relation zu verstehen. 

Denn Fremderhaltung birgt einen doppelten Genitiv mit gewis 
ser Asymmetrie. Die hermeneutische Aufgabe und Tugend wäre es, den 
Fremden im Verstehen zu wahren, etwa im Sinne einer ,Hermeneutik der 
Differenz'. Das erfordert eine Einschränkung des Verstehens von seinen 
,termini' a quo und ad quern. Verstehen in diesem Sinne nimmt seinen 
Anfang im Nichtverstehen des Fremden, und sie zielt nicht auf dessen 
Aufgehen im V erstehen, sondern auf das anders Verstehen im Lichte des 
sen. In diesem Horizont kann es zu einer Schubumkehr kommen, in dem 

87 1 Vg. H. Blumenberg, Selbsterhaltung und Beharrung, 1969, S. 333ff.; zgl. in: Ebe- 
ling (Hrsg.), Subjektivität und Selbsterhaltung, 1976, S. 144ff. 

88 H. Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, 2. Aufl. 1988, S. 149. 89 Walden/els (o. Fußn. 40), S. Ill. 


